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Trotz der positiven Aspekte werden Anregungen und Beden-
ken zum Bebauungsplan Nr. 94 spez. zur Tragfähigkeits- und 
Auswirkungsanalyse Bernburg (Saale) vom 20.04.2018 nach-
folgend erläutert: 
EDEKA ist ein hochwertiger qualitätsorientierter Vollsorti-
menter, den etliche Bürger in Bernburg vermissen. Die ange-
strebte Verkaufsfläche ist durchaus üblich und liegt in den 
anderen Mittelzentren meist darüber. EDEKA würde eine 
Sogwirkung aus dem Umland von Bernburg hervorrufen, die 
natürlich auch zur Umsatzumverteilung von bestehenden 
Einzelhandelsstandorten in Bernburg führen wird. Diese Um-
satzumverteilung soll sich laut Gutachten nicht existenziell 
auf die anderen Versorger auswirken. Die Innenstadt ist der 
zentrale Versorgungsbereich, das Hauptzentrum und der 
sensibelste Handelsstandort von Bernburg, den es unbedingt 
zu schützen gilt. Durch die Nähe des zukünftigen EDEKA zur 
Innenstadt ist unbedingt darauf zu achten, dass die zentren-
relevanten Randsortimente möglichst eine Verkaufsfläche 
unter 10% der Gesamtverkaufsfläche einnehmen sollten. 
 

 
 
 
 
Die Beschränkung der zentrenrelevanten Randsortimente auf 10 % ist 
üblich. Dies deckt sich mit den Empfehlungen des Einzelhandelskonzep-
tes für die Stadt Bernburg (Saale), das eine Begrenzung der Randsorti-
mente auf 10 % der gesamten Verkaufsfläche (jedoch nicht mehr als 
max. 800 m² Verkaufsfläche) empfiehlt. 
Entsprechend soll die Beschränkung der zentrenrelevanten Sortimente 
auf höchstens 10 % als Festsetzung beibehalten werden. 

 
 
 
 
Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Bernburg verfügt über eine überdurchschnittliche Verkaufs-
flächenausstattung (2,04 m² je Einwohner) und liegt damit 
sowohl deutlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt als 
auch über dem Durchschnitt im IHK-Bezirk. Die Gesamtver-
kaufsfläche des großflächigen Einzelhandels hat sich im Ver-
gleich mit den Vorjahren leicht erhöht. 
Edeka möchte am Standort Gröbziger Straße einen Vollsorti-
menter mit einer bis 2.700 m² großen Verkaufsfläche zuzüg-
lich eines sogenannten Vorkassenbereiches mit kleinflächi-
gem Handel und Dienstleistungen errichten, der mit 250 m² 
angegeben wird. Auf dem vorgesehenen Gelände befinden 
sich zurzeit zwei Discounter NORMA und NETTO. Es werden 
im Gutachten zwei Szenarien betrachtet. Im ersten Szenario 
schließt nur NORMA, im zweiten schließen NORMA und 

Die überdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung zu dem Durch-
schnitt des IHK-Bezirks (dort 1,67 m²/ EW) resultiert u. a. aus der Ver-
sorgungsfunktion eines Mittelzentrums gegenüber den Grundzentren 
und Orten ohne zentralörtliche Funktion. Im Vergleich mit anderen 
Mittelzentren des IHK-Bezirks (1,84 bis 2,95 m²/ EW) besitzt Bernburg 
(2,04 m²/ EW) keine erheblich abweichende Verkaufsflächenausstat-
tung. Hinsichtlich der Verkaufsflächenausstattung im Lebensmittelbe-
reich besitzt Bernburg gegenüber den Mittel- und Oberzentren des 
IHK-Bezirks einen vergleichsweise niedrigen Wert (0,53 m²/ EW gegen-
über 0,52 bis 0,97 m²/ EW). 
Der Vorhabenträger bemüht sich um die Umsetzung des Szenarios II. 
Ob der hierfür erforderliche Grundstückserwerb gelingt, ist noch nicht 
abzusehen.  

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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NETTO. Beim Szenario I empfiehlt der Gutachter, eine Ver-
kleinerung der Verkaufsfläche auf 2.200 m² vorzunehmen. In 
diesem Fall würde sich die Gesamtverkaufsfläche der Stadt 
Bernburg um 1.510 m² erhöhen und im Szenario II um 
1.250 m². Da diese Ansiedlung sich sehr nah an der Innen-
stadt befindet und weitere negative Auswirkungen ausge-
schlossen werden sollen, ist zu empfehlen, dass alles daran-
gesetzt werden sollte, dass das Szenario II umgesetzt wird. 
 

Die Festsetzung der Verkaufsflächenzahl (textliche Festsetzung 1.3.2) 
gewährleistet die erforderliche Flexibilität hinsichtlich des Einzelhan-
delsvorhabens; mit ihr ist für beide Szenarien eine städtebaulich ver-
trägliche Größe des geplanten Lebensmittelmarktes sichergestellt. 
 

NETTO ist vertraglich über einen gewissen Zeitraum an den 
Standort gebunden, so dass dieser Standort nicht geschlos-
sen werden kann. Aus unserer Sicht ist es schwer vorstellbar, 
dass der neu errichtete Vollsortimenter, wenn der Nutzungs-
vertrag von NETTO ausläuft, seine Verkaufsfläche auf die 
2.700 m² ausbauen wird. Die Zweifel begründen sich einer-
seits aus der geringen Zeitspanne zwischen Neuerrichtung 
des EDEKA und dem Auslaufen des Nutzungsvertrages, also 
der möglichen Erweiterung von EDEKA, und andererseits 
durch eine geringere Verkaufsfläche. (Netto schließt und es 
stehen 690 m² Verkaufsfläche zur Verfügung. Es werden aber 
nur 500 m² Verkaufsfläche durch EDEKA akquiriert.) Aus die-
sem Grund sehen wir, dass das Szenario I die Dauerlösung 
sein wird. Das ist zwar gut, um die Auswirkungen auf die In-
nenstadt, den Zepziger Weg und die Kustrenaer Straße zu re-
duzieren, ist insgesamt aber aus unserer Sicht nicht zufrie-
denstellend. 
Um die negativen Auswirkungen auf die Innenstadt und die 
anderen zentralen Versorgungsbereiche zu minimieren, wird 
angeregt, dass sich EDEKA und Netto schon in der Planungs-
phase perspektivisch abstimmen. Beide sind im EDEKA Ver-
bund. Laut Gutachten der GMA ist das Szenario II die bessere 
Variante für die Stadt Bernburg. Das ist ein weiterer Grund, 
diese Variante unbedingt umzusetzen. 
 

Der Vorhabenträger ist bemüht, das Grundstück des Netto-Lebensmit-
telmarktes in sein Vorhaben einzubeziehen, derzeit gibt es dazu Ver-
handlungen, sowohl mit dem Betreiber des Lebensmittelmarktes als 
auch mit dem Eigentümer. Ob der Grundstückserwerb gelingt, ist noch 
nicht abzusehen. Letztlich ist für die Möglichkeit, das Grundstück des 
Netto-Marktes einbeziehen zu können, der Grundstückseigentümer 
maßgeblich. 
 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Bei der Berechnung zur Umsatzumverteilung ist zu hinterfra-
gen, warum Umsätze aus Nienburg (Gutachten S. 39) in die 
Berechnung mit einbezogen wurden. In Nienburg existiert ein 
EDEKA, der von 847 m² auf 1.500 m² erweitert werden soll. 
Aus verkehrstechnischer Sicht liegt für die Nienburger Bürger 
der REAL von Staßfurt günstiger als der neu zu errichtende 
EDEKA in Bernburg. Aus beiden Gründen ist es schwer vor-
stellbar, dass die Nienburger nach Bernburg zum EDEKA fah-
ren würden. 

Nach dem methodischen Ansatz der GMA-Auswirkungsanalyse (S. 32f) 
gehört Nienburg (Saale) hinsichtlich der Umsatzbetrachtung zum Ein-
zugsgebiet. Die Entfernung zwischen dem Vorhabenstandort und dem 
überwiegenden Teil des Nienburger Siedlungsgebietes ist geringer als 
zu den großflächigen Einzelhandelsbetrieben Staßfurts. Darüber hin-
aus besitzt Bernburg als Mittelzentrum einen Versorgungsauftrag ge-
genüber den umliegenden Grundzentren und Orten ohne zentralörtliche 
Funktion.  
Nach dem Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt ist 
es Aufgabe der Zentralen Orte, entsprechend ihrer Zentralitätsstufe aus-
reichend Flächen für den Einzelhandel bereitzustellen. Aufgrund des Ein-
zugsbereiches von Einzelhandelsgroßprojekten sind diese an Ober- und 
Mittelzentren zu binden. 
Die Aussagen der GMA-Auswirkungsanalyse werden aus städtischer Sicht 
nicht angezweifelt, entsprechend sollen die aus ihr resultierenden Fest-
setzungen des Bebauungsplanes beibehalten werden. 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Die L 146 OD Bernburg „Gröbziger Straße/Thomas-Müntzer-
Straße“ wird derzeit (bis Dezember 2018) durch die LSBB grund-
haft ausgebaut. ... Der durch o. g. Bebauungsplan betroffene 1. 
BA wurde am 11.07.2018 fertiggestellt. 
Am 05. März 2018 erhielt die LSBB von den Zacharias Verkehrs-
planungen Hannover eine Verkehrstechnische Untersuchung 
(VU) zum Neubau eines E-Centers an der Gröbziger Straße. 
Die VU betrachtet im Zuge der L 146 „Gröbziger Straße“ die ver-
kehrlichen Wirkungen der Nutzungsartenänderung im Bereich 
der Einmündung ... (vgl. vorliegende Ausführungsplanung) un-
ter folgenden Randbedingungen: 
- Entfall des Holzhandels und des Norma Einkaufmarktes 
- Betrieb eines E-Center mit 2.700 m² sowie Shops mit 300 

m² Verkaufsflächen 
- Ausbauplanung (Ausführungsplanung) der LSBB. 
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 
21.06.2018 den am 09.03.2017 gefassten Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplan Nr. 94 aufgehoben und zugleich den Auf-
stellungsbeschluss zu dem Bebauungsplan erneut gefasst. Der 
Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in derselben Sitzung den 
Vorentwurf gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die VU zum Neubau eines E-Centers an der Gröbziger Straße 
vom 05. März 2018 wurde mit ausgelegt. 
 

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Pkt. 3.3.3 der Begründung soll unter Berücksichtigung des im Be-
reich des Plangebietes abgeschlossenen Ausbaus der Gröbziger 
Straße fortgeschrieben werden. 
Es bedarf keiner Änderung von Planinhalten. 

Der Stadtrat be-
schließt, die Begrün-
dung entsprechend 
zu ergänzen; eine 
Änderung von Plan-
inhalten ist nicht er-
forderlich. 

Im Vorentwurf zum o. g. Bebauungsplan wurde das Fazit, Pkt. 7. 
der VU, unzureichend bearbeitet. 
Das E-Center soll über eine Einmündung an die Gröbziger Straße 
angebunden werden. Gemäß lfd. Nr. 68 sind an der Einmündung 
weder aus Gründen der Leistungsfähigkeit und der Verkehrsqua-
lität (HSB 2015) noch gemäß RASt 06 Linksabbiegestreifen oder 
Linksabbiegehilfen erforderlich. 
Gemäß lfd. Nr. 69 wurde für die Einmündung des E-Centers eine 
gute Verkehrsqualität der Stufe B ermittelt.  

Die Abstimmung mit der unteren Straßenverkehrsbehörde und der 
Polizei zu den in der verkehrstechnischen Untersuchung angespro-
chenen Defiziten hat am 10.09.2018 mit folgenden Ergebnissen 
stattgefunden: 
1. Bushaltestellen unmittelbar vor bzw. direkt gegenüber der Zu-

fahrt zum Einzelhandelsstandort:  
Die Bushaltestellen wurden im Zuge der Straßenplanung der Gröb-
ziger Straße vor und gegenüber der Zufahrt zum NORMA und Holz-
fachmarkt errichtet. In Anbetracht des geringen Busverkehrsauf-

Der Stadtrat be-
schließt, die Begrün-
dung entsprechend 
zu ergänzen; eine 
Änderung von Plan-
inhalten ist nicht er-
forderlich. 
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In den Punkten 74 und 77 wurden eindeutige Sicherheitsdefizite 
aufgezeigt. Wie diese behoben werden sollen, wird nicht weiter-
führend dargestellt. 
Die komplexen Verkehrssituationen, Lage der Bushaltestelle di-
rekt gegenüber der geplanten Anbindung des E-Center (Einmün-
dung K4) und die für einige Verkehrsteilnehmer unklare Ver-
kehrssituation an der Anbindung des Netto Einkaufsmarktes (K5) 
gegenüber der Gemeindestraße Tolstoiallee, beeinträchtigen 
die Sicherheit des fließenden Verkehrs auf der Landesstraße. 
Von einer Integration, Änderung, der baulichen Anbindung in die 
bereits fortgeschrittene Baumaßnahme der L 146 (Gemein-
schaftsmaßnahme) wurde aufgrund des fehlenden Baurechts-
verfahrens für das E-Center abgesehen. 
Zur Abwägung bitte ich Sie, das Straßenverkehrsamt und die Po-
lizei einzubeziehen. 
Die ggf. notwendigen Änderungen an der Straßenverkehrsan-
lage sind nunmehr durch den Veranlasser zu tragen. 
 

kommens (wenige Fahrten pro Stunde) wird seitens aller Beteilig-
ten die Lage der Haltestellen als unkritisch angesehen, eine Verle-
gung (Neuanlage einer barrierefreien Haltestelle, Wetterschutz-
überdachungen etc.) erscheint unverhältnismäßig und an anderer 
Stelle (bspw. unmittelbar an der Querungshilfe für Fußgänger) ggf. 
konfliktreich.  
2. Bestandszufahrt NETTO gegenüber der Einmündung Tolstoial-

lee  
- Die unklare Vorfahrtssituation zwischen Einmündung Tolstoiallee 

und (nachrangiger) Grundstücksausfahrt NETTO führt mutmaßlich 
zu Konflikten. Der Vorhabenträger ist bemüht, das Grundstück 
NETTO in sein Vorhaben einzubeziehen, derzeit gibt es dazu Ver-
handlungen. Damit könnten die Vorschläge der verkehrstechni-
schen Untersuchung (Schließung der Zu-/Ausfahrt ggü. der Tolstoi-
allee oder lediglich Zufahrt, keine Ausfahrt) realisiert werden. An-
dernfalls würde die bestandsgeschützte Zufahrt zum NETTO weiter 
bestehen. Auffälligkeiten hinsichtlich des Unfallgeschehens sind 
nicht offensichtlich (kein Unfallschwerpunkt). Mit dem Vorhaben 
EDEKA ist keine Verschlechterung der Verkehrssituation verbun-
den, u. U. kann eine Verbesserung realisiert werden. Änderungen 
der Verkehrsanlagen sind somit nicht erforderlich. 
Die Ergebnisse der Abstimmung sollen in der Begründung erwähnt 
werden. 
 

Die Genehmigung der Anbindung (Nutzungsartenänderung) ob-
liegt im Rahmen der Bauleitplanung, innerhalb der L 146 OD 
Bernburg, der Gemeinde. 

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
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Landesplanerische Feststellung 
Die beantragte raumbedeutsame Planung, Bebauungsplan Nr. 94 „Einzelhandelsstandort 
‚Holzhof‘ an der Gröbziger Straße“, ist mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 
 

 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Sie soll in die Begründung 
aufgenommen werden. 

 
Der Stadtrat be-
schließt, die Begrün-
dung entsprechend 
zu ergänzen; eine 
Änderung von Plan-
inhalten ist nicht er-
forderlich. 
 

Begründung der Raumbedeutsamkeit 
Gemäß § 3 Nr. 6 ROG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen Planungen ein-
schließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die Raum 
in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes be-
einflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmit-
tel. 
Der vorliegende Bebauungsplan ist aufgrund der geplanten Festsetzungen zur Schaffung der 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit der Errichtung eines großflächigen Einzelhandelsbetrie-
bes i. S. v. § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der damit verbundenen 
möglichen Auswirkungen auf die für den betroffenen Bereich planerisch gesicherten Raum-
funktionen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 6 Raumordnungsgesetz (ROG) als raumbedeutsam im 
Sinne von raumbeanspruchend und raumbeeinflussend einzustufen. 
 

 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 

Begründung der landesplanerischen Feststellung 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen bestehenden Einzelhandelsstandort, an dem 
ein Holzfachmarkt und zwei Discounter ansässig sind. Es wird jetzt ein großflächiger Lebens-
mittelmarkt geplant. Der Holzfachhandel soll an einen anderen Standort in Bernburg (Saale) 
verlagert werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beträgt ca. 2,65 ha. Im Bereich 
der Gröbziger Straße wird ein Allgemeines Wohngebiet mit ca. 0,2 ha und im südlichen Be-
reich des Bebauungsplanes ein Mischgebiet mit ca. 0,3 ha ausgewiesen. Auf einer Fläche von 
ca. 1,9 ha soll ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel entstehen. Es ist beabsichtigt, 
den Standort durch ein qualitativ tendenziell hochwertigeres bzw. breiter gefächertes An-
gebot zu qualifizieren. 
 

 
Vorliegend werden die Planungsziele 
zusammengefasst. 
 

 



Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Schreiben vom 27.07.2018      Anlage 3 zur BV-Nr. 925/18 – Seite 2 von 4 

Stellungnahme der Behörde Stellungnahme der Stadtverwaltung Beschlussvorschlag 

Die Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus dem Landesentwicklungsplan 2010 des 
Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010) und dem Regionalen Entwicklungsplan für die Planungs-
region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (REP A-B-W). Für den Salzlandkreis ist jetzt die Regio-
nale Planungsgemeinschaft Magdeburg zuständig. Laut der Überleitungsvorschrift in § 2 der 
Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 gelten die Regionalen Entwicklungs-
pläne für die Planungsregionen fort, soweit sie den in der Verordnung festgelegten Zielen 
der Raumordnung nicht widersprechen. 
 

Die Informationen werden zur Kenntnis 
genommen. Entsprechende Aussagen 
finden sich bereits unter Pkt. 3.1 der Be-
gründung zum Bebauungsplan. 
 

 

Der Stadt Bernburg (Saale) wurde gemäß dem LEP 2010, Z 37, die Funktion eines Mittelzent-
rums zugewiesen. Die Ausweisung von Sondergebieten für Einkaufszentren, großflächige 
Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Absatz 
3 der BauNVO ist an Zentrale Orte der oberen und mittleren Stufe zu binden (LEP 2010, Z 
46). Diesen Anforderungen entspricht die zentralörtliche Einstufung der Stadt Bernburg 
(Saale) als Mittelzentrum. 
 

Die Informationen werden zur Kenntnis 
genommen. Entsprechende Aussagen 
finden sich bereits unter Pkt. 3.1 der Be-
gründung zum Bebauungsplan. 
 

 

Weiterhin müssen die Verkaufsfläche und das Warensortiment von Einkaufszentren, groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen Handelsbetrieben der zent-
ralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen 
Ortes entsprechen (LEP 2010, Z 47). Darüber hinaus dürfen die in diesen Sondergebieten 
entstehenden Projekte mit ihrem Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des Zentralen 
Ortes nicht wesentlich überschreiten, sind städtebaulich zu integrieren, dürfen eine verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung nicht gefährden, sind mit qualitativ bedarfsgerechten 
Linienverkehrsangeboten des ÖPNV sowie mit Fuß- und Radwegenetzen zu erschließen und 
dürfen zu keinen unverträglichen verkehrlichen Belastungen führen (LEP 2010, Z 48). 
 

Die Informationen werden zur Kenntnis 
genommen. Entsprechende Aussagen 
finden sich bereits unter Pkt. 3.1 der Be-
gründung zum Bebauungsplan. 
 

 

Um den großflächigen Einzelhandel zu ermöglichen, wurde eine Auswirkungsanalyse erar-
beitet. Im Plangebiet sind ein Lebensmitteldiscounter „Norma“ mit ca. 760 m² und ein Le-
bensmitteldiscounter „Netto“ mit ca. 690 m² ansässig. Es ist geplant, einen Lebensmittel-
vollsortimenter mit einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 2.700 m² zuzulassen. 
Im Ergebnis der Auswirkungsanalyse wurde klargestellt, dass eine Gesamtverkaufsfläche von 
ca. 2.700 m² nur möglich ist, wenn beide Lebensmitteldiscounter geschlossen werden. Bei 
der Schließung von einem Discounter ist die Reduzierung der Verkaufsf läche auf 2.200 m² 
erforderlich. 
 

Die Informationen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Ergebnisse der Auswir-
kungsanalyse werden bereits unter 
Pkt. 3.2.3 der Begründung zusammenge-
fasst. 
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Der geplante Standort ist städtebaulich integriert. Lt. Auswirkungsanalyse sind keine schäd-
lichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie die wohnortnahe Versor-
gung der Bevölkerung zu erwarten, wenn die Gesamtverkaufsfläche eingehalten wird.  
Dies ist mit der gewählten textlichen Festsetzung von 0,15 m² Verkaufsfläche je m² Grund-
stücksfläche gewährleistet. 
 

Die Einschätzung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

 

Nach Prüfung der Unterlagen wird von der obersten Landesentwicklungsbehörde festge-
stellt, dass der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 94 „Einzelhandelsstandort ‚Holzhof‘ an 
der Gröbziger Straße“ der Stadt Bernburg (Saale) nicht  im Widerspruch zu den Erfordernis-
sen der Raumordnung steht. 
 

Die Einschätzung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 

Hinweise: 
In der Beratung am 24.05.2018 in unserem Haus wurde unsererseits angeregt, dass bei Fort-
schreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Bernburg (Saale) geprüft werden sollte, 
den gegenwärtig als solitären Nahversorgungsstandort festgelegte zentrale Versorgungsbe-
reich eine höhere Einstufung (z. B. Stadtteilzentrum oder Grundversorgungszentrum) ent-
sprechend der beabsichtigten Funktion des EDEKA zu ermöglichen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. In der Begründung ist die Absicht, 
im Zuge einer neuerlichen Überarbei-
tung des Einzelhandelskonzeptes den 
Standort aus einzelhandelsgutachterli-
cher Sicht neu zu bewerten und bei 
Vorliegen der Ausstattungsmerkmale 
künftig als zentralen Versorgungsbe-
reich einzustufen, dargelegt.  
 

 

Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg, die für den Bereich 
der Stadt Bernburg (Saale) zuständig ist, ist in Bezug auf die in Aufstellung befindlichen Ziele 
der Raumordnung zu beteiligen. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft 
Magdeburg wurde gleichsam zur Pla-
nung beteiligt. 
 

 

Hinweise aus dem Raumordnungskataster 
Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt entsprechend § 16 (1) Landesentwicklungs-
gesetz des Landes Lachsen-Anhalt das Raumordnungskataster (ROK) des Landes Sachsen-
Anhalt und weist die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aller Ebenen und Be-
reiche im Land Sachsen-Anhalt nach. Auf Antrag stellen wir Ihnen gern die Inhalte des ROK 
für die Planung und Maßnahme bereit. ... Die Abgabe der Daten erfolgt kostenfrei in digitaler 
Form (Shape-Format, amtlichen Koordinatensystem ETRS 89 UTM/ sechsstelliger Rechts-
wert). 

 
Die Hinweise zum Raumordnungskatas-
ter werden zur Kenntnis genommen. 
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Hinweis zur Datensicherung 
Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt gemäß § 16 Landesentwicklungsgesetz das 
Raumordnungskataster (ROK) des Landes Sachsen-Anhalt. Die Erfassung aller in Kraft gesetz-
ten Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen ist u. a. Bestandteil des ROK. Ich bitte Sie 
daher, mich von der Genehmigung/Bekanntmachung der o. g. Bauleitpläne und städtebau-
lichen Satzungen durch Übergabe einer Kopie der Bekanntmachung und der in Kraft getre-
tenen Planung einschließlich der Planbegründung in Kenntnis zu setzen. 

 
Der Hinweis wird nach Abschluss des 
Verfahrens Berücksichtigung finden. Die 
Unterlagen werden dem Ministerium 
zeitnah übergeben. 
 

 

   

 



Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, Schreiben vom 30.07.2018      Anlage 4 zur BV-Nr. 925/18 – Seite 1 von 3 

Stellungnahme der Behörde Stellungnahme der Stadtverwaltung Beschlussvorschlag 

Die Regionalversammlung hat am 02.06.2016 den Entwurf des Regionalen Ent-
wicklungsplanes der Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht zur öffent-
lichen Auslegung und Trägerbeteiligung vom 11.07.2016 bis 11.10.2016 be-
schlossen. Mit Beginn der öffentlichen Beteiligung gelten für das Gebiet der Pla-
nungsregion Magdeburg in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, die 
als sonstige Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 1, 2 ROG in Abwä-
gungs- oder Ermessensentscheidungen und bei sonstigen Entscheidungen öf-
fentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maß-
nahmen zu berücksichtigen sind. Am 14.03.2018 hat die Regionalversammlung 
die Abwägung der eingegangenen Anregungen, Hinweise und Bedenken zum 1. 
Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans für die Planungsregion Magdeburg 
beschlossen. 
 

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
Entsprechende Aussagen finden sich bereits unter 
Pkt. 3.1 der Begründung zum Bebauungsplan. Die 
Ausführungen in der Begründung zum Stand des Plan-
verfahrens zur Aufstellung des REP Magdeburg sollen 
fortgeschrieben werden. 
 

Der Stadtrat be-
schließt, die Begrün-
dung entsprechend 
zu ergänzen; eine 
Änderung von Plan-
inhalten ist nicht er-
forderlich. 

betroffene REP-Festlegung (1. Entwurf): Mittelzentrum Bernburg (Kap. 4.1 Z 22 
REP MD) 
Die Stadt Bernburg beabsichtigt mit dem B-Plan Nr. 94 ein Sondergebiet für 
großflächigen Einzelhandel festzusetzen. Der B-Plan wird im Parallelverfahren 
zur FNP-Änderung erarbeitet. Auf dem ca. 2,65 ha großen Plangebiet befinden 
sich derzeit ein Holzfachhandel und 2 Discounter, zukünftig soll ein großflächi-
ger Lebensmittelmarkt mit max. 2.700 m² Verkaufsfläche errichtet werden. Da-
mit soll der Standort weiterentwickelt und langfristig wettbewerbsfähig blei-
ben. 
Nach Einzelhandelskonzept der Stadt Bernburg (2017) sollen die integrierten 
Nahversorgungsstandorte weiterentwickelt werden, jedoch sollen sie dabei nur 
der tatsächlichen Nahversorgung der Bevölkerung der umliegenden Wohnsied-
lungsbereiche dienen. Negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungs-
bereiche oder die sonstige wohnortnahe Grundversorgung sind auszuschließen. 
Nach Auswirkungsanalyse wird eine Nahversorgungsfunktion aufgrund der un-
mittelbar fußläufigen Erreichbarkeit festgestellt, die Überlagerung mit dem so-
litären Einzelhandelsstandort in der Parkstraße wird nicht näher betrachtet. Der 
Discounter in der Parkstraße wird nach Erweiterung ebenfalls großflächig. Es ist 
festzustellen, dass das Vorhaben gegen das Einzelhandelskonzept (2017) der 
Stadt Bernburg verstößt. 

Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Ent-
sprechende Aussagen finden sich bereits unter Pkt. 
3.1 der Begründung zum Bebauungsplan. 
In der Begründung (Pkt. 3.2.2.) wird bereits erläutert, 
dass das Vorhaben über die ausschließliche Nahver-
sorgungsfunktion, die dem Standort attestiert wird, 
hinausgeht. Die Gründe für die Abweichung werden 
dargelegt. 
Aus städtebaulichen Erwägungen ist die Gemeinde 
befugt, zentrale Versorgungsbereiche neu zu entwi-
ckeln. Die in dem Einzelhandelskonzept 2017 verfolg-
ten Zielstellungen entsprechen nach wie vor den 
Grundsätzen der seit 1990 betriebenen Einzelhan-
delssteuerung der Stadt Bernburg (Saale). Unter städ-
tebaulichen Gesichtspunkten besteht weiterhin das 
Interesse, den Standort durch ein qualitativ tendenzi-
ell hochwertigeres bzw. breiter gefächertes Angebot 
zu qualifizieren.  
In der Begründung ist die Absicht, im Zuge einer neu-
erlichen Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes 
den Standort aus einzelhandelsgutachterlicher Sicht 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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neu zu bewerten und bei Vorliegen der Ausstattungs-
merkmale künftig als zentralen Versorgungsbereich 
einzustufen, dargelegt. 
Gleichwohl wird mit der Tragfähigkeits- und Auswir-
kungsanalyse der GMA nachgewiesen, dass mit dem 
Vorhaben negative Auswirkungen auf die zentralen 
Versorgungsbereiche oder die sonstige wohnortnahe 
Grundversorgung ausschlossen sind. 
Entsprechend den Maßgaben der GMA-Auswirkungs-
analyse erfolgt die planungsrechtliche Umsetzung 
durch den Bebauungsplan. 
Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 
 

Bernburg ist als Mittelzentrum festgelegt (Kap. 4.1 Z 22 REP MD, 1. Entwurf). 
Mittelzentren sind als Standorte für gehobene Einrichtungen im wirtschaftl i-
chen, sozialen, kulturellen und politischen Bereich und für weitere private 
Dienstleistungen zu sichern und zu entwickeln. Sie sind Verknüpfungspunkte 
der öffentlichen Nahverkehrsbedienung und sollen die Verbindung zum regio-
nalen und überregionalen Verkehr sichern. (Kap. 4.1 Z 19 REP MD, 1. Entwurf) 
Die Ausweisung von Sondergebieten für Einkaufszentren, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 
Abs. 3 der Baunutzungsverordnung ist an Zentrale Orte der oberen oder mittle-
ren Stufe zu binden. (Kap. 4.3 Z 345 REP MD, 1. Entwurf) Die Sonderbaufläche 
befindet sich im räumlich abgegrenzten Mittelzentrum. 
Innenstädte sind als Einzelhandelsstandorte zu erhalten und zu entwickeln. 
(Kap. 4.3 Z 36 REP MD, 1. Entwurf) 
Auf eine maßvolle Erweiterung bzw. Ansiedlung von großflächigen Einzelhan-
delseinrichtungen ist zu achten. Vor einer Neuinanspruchnahme von unversie-
gelten Flächen ist eine nachvollziehbare Alternativenprüfung durchzuführen. 
Vorzugsweise sind integrierte, bereits versiegelte Standorte und Flächen zu nut-
zen. (Kap. 4.3 G 54 REP MD, 1. Entwurf) Dem Grundsatz wird insoweit entspro-
chen, da am Standort bereits 2 Discounter etabliert sind und es sich um bereits 
versiegelte Flächen handelt. 
 

Die Einschätzung, dass dem Grundsatz 54 des REP-
Entwurfs entsprochen wird, wird zur Kenntnis ge-
nommen. Sie soll in die Begründung aufgenommen 
werden. 

Der Stadtrat be-
schließt, die Begrün-
dung entsprechend 
zu ergänzen; eine 
Änderung von Plan-
inhalten ist nicht er-
forderlich. 
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Nach Auffassung der RPM stehen die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
des in Aufstellung befindlichen Regionalen Entwicklungsplanes dem Vorhaben 
nicht entgegen. 
Da es sich um die 1. Auslegung des REP MD handelt, wird darauf hingewiesen, 
dass sich im Laufe des Verfahrens Änderungen ergeben können. 
 

Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Sie 
soll in die Begründung aufgenommen werden. 
 

Der Stadtrat be-
schließt, die Begrün-
dung entsprechend 
zu ergänzen; eine 
Änderung von Plan-
inhalten ist nicht er-
forderlich. 
 

Die Feststellung der Vereinbarkeit der o.g. Planung/Maßnahme mit den Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung erfolgt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG 
LSA durch die oberste Landesentwicklungsbehörde im Rahmen der landespla-
nerischen Abstimmung in Form einer landesplanerischen Stellungnahme. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Minis-
terium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-
Anhalt als oberste Landesentwicklungsbehörde 
wurde ebenfalls um Abgabe einer Stellungnahme 
zum Vorentwurf des Bebauungsplans gebeten. 
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untere Landesentwicklungsbehörde 
1. Ziele der Raumordnung 
Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 4 Abs. 1 ROG 
den Zielen der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) anzupassen, 
während die Grundsätze (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) und sonstigen Er-
fordernisse der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG) als Abwä-
gungstatbestände dem Berücksichtigungsgebot nach § 1 Abs. 7 
BauGB unterliegen. 
 

 
 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende 
Aussagen finden sich bereits unter Pkt. 3.1 der Begründung zum Be-
bauungsplan. 
 
 

 
 
 

Die Ausweisung von Sondergebieten für großflächige Einzelhan-
delsbetriebe ist an zentrale Orte der oberen und mittleren Stufe 
zu binden. Die Stadt Bernburg ist nach Z 37 Nr. 3 LEP 2010 LSA als 
Mittelzentrum ausgewiesen. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes befindet sich innerhalb der räumlichen Abgrenzung 
des Zentralen Ortes (siehe 1. Entwurf REP MD: Anhang zum Zent-
rale-Orte-Konzept - Festlegungskarte 2.1.2). 
 

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende 
Aussagen finden sich bereits unter Pkt. 3.1 der Begründung zum Be-
bauungsplan. 
 
 

 

Nach Z 47 LEP 2010 LSA müssen die Verkaufsfläche und das Wa-
rensortiment von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in zentra-
len Orten der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Ver-
flechtungsbereich des jeweiligen zentralen Ortes entsprechen. 
Darüber hinaus dürfen die in diesen Sondergebieten entstehen-
den Projekte mit ihrem Einzugsbereich den Verflechtungsbereich 
des zentralen Ortes nicht wesentlich überschreiten (Z 48 LEP 201O 
LSA). Der Planungsbereich ist im Einzelhandelskonzept der Stadt 
Bernburg (2017) bereits als 2 solitäre Nahversorgungsstandorte 
ausgewiesen. 
 

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende 
Aussagen finden sich bereits unter Pkt. 3.1 der Begründung zum Be-
bauungsplan. 
 
 

 

Für das geplante Vorhaben, der Neuansiedelung eines großflächi-
gen Lebensmittelmarktes anstelle der beiden Lebensmitteldis-
counter sowie des Holzfachhandels (Pkt. 1 der Begründung) 
wurde eine Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse erstellt und 
2 Szenarien untersucht. Der Standort befindet sich nur 620 m vom 
Stadtzentrum als Hauptversorgungszentrum entfernt. Es wird bei 

In der Begründung (Pkt. 3.2.2.) wird bereits erläutert, dass das Vor-
haben über die ausschließliche Nahversorgungsfunktion, die dem 
Standort attestiert wird, hinausgeht. Die Gründe für die Abweichung 
werden dargelegt. 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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der Betrachtung des Einzugsbereiches von einem 500-700 m-Ra-
dius ausgegangen und dennoch festgestellt, dass keine nennens-
werten Kundenaustauschbeziehungen bestehen. Bei der Berech-
nung der Kaufkraftpotenziale (Pkt. 2 der Analyse) wird nicht von 
der Funktion des Gebietes als solitärer Nahversorgungsstandort 
ausgegangen, sondern in Zone I von dem gesamten Stadtgebiet 
Bernburg und einem weiteren Einzugsgebiet (Zone II), das Plötz-
kau und Nienburg einschließt. Dies widerspricht den Festlegungen 
des Pkt. 6.8 der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der 
Stadt Bernburg. 

Aus städtebaulichen Erwägungen ist die Gemeinde befugt, zentrale 
Versorgungsbereiche neu zu entwickeln. Die in dem Einzelhandels-
konzept 2017 verfolgten Zielstellungen entsprechen nach wie vor 
den Grundsätzen der seit 1990 betriebenen Einzelhandelssteuerung 
der Stadt Bernburg (Saale). Unter städtebaulichen Gesichtspunkten 
besteht weiterhin das Interesse, den Standort durch ein qualitativ 
tendenziell hochwertigeres bzw. breiter gefächertes Angebot zu 
qualifizieren.  
In der Begründung ist die Absicht, im Zuge einer neuerlichen Über-
arbeitung des Einzelhandelskonzeptes den Standort aus einzelhan-
delsgutachterlicher Sicht neu zu bewerten und bei Vorliegen der 
Ausstattungsmerkmale künftig als zentralen Versorgungsbereich 
einzustufen, dargelegt. 
Gleichwohl wird mit der Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse 
der GMA nachgewiesen, dass mit dem Vorhaben negative Auswir-
kungen auf die zentralen Versorgungsbereiche oder die sonstige 
wohnortnahe Grundversorgung ausschlossen sind. 
Entsprechend den Maßgaben der GMA-Analyse erfolgt die pla-
nungsrechtliche Umsetzung durch den Bebauungsplan. 
Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 
 

In Bezug auf die bestehenden qualitativen Unterschiede zwischen 
den verschiedenen vorhandenen Discountern und Supermärkten 
und den Kaufkraftabflüssen in umliegende Mittelzentren wird der 
Analyse jedoch zugestimmt. Vor dem Hintergrund der bereits in 
Szenario I (1 Supermarkt anstelle der beiden vorhandenen Disco-
unter) überschrittenen 40 %-Regel (Kaufkraftabschöpfung) ist aus 
raumordnerischer Sicht dieses Szenario vor dem Szenario II, das 
zu einer Abschöpfungsquote von ca. 75 % führen würde, zu favo-
risieren. 
 

In der GMA-Auswirkungsanalyse werden die Auswirkungen zweier 
Szenarien untersucht. Im Szenario I (Planvorhaben neben beste-
hendem Lebensmitteldiscounter) betrüge die rechnerische Ab-
schöpfungsquote des zusätzlichen Umsatzes im fußläufigen Nah-
bereich ca. 75 %, hingegen im Szenario II (Planvorhaben anstelle 
beider Lebensmitteldiscounter) etwas über 50 %. 
Für das Szenario I wird in Anbetracht der prognostizierten Um-
satzumverteilung zur Vermeidung versorgungsstrukturell und 
städtebaulich negativer Auswirkungen eine Verkaufsflächenredu-
zierung empfohlen, das Szenario II führt zu keinen derartigen Aus-
wirkungen. Beide Szenarien sind mit den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes umsetzbar und sollen flexibel handhabbar sein.  

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Der Vorhabenträger bemüht sich auch um den Erwerb des Netto-
Grundstücks, um das Szenario II umsetzen zu können. Ob der 
Grundstückserwerb gelingt, ist noch nicht abzusehen.  
Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 
 

Die verbindliche Feststellung der Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung obliegt gemäß § 2 Abs. 2 LEntwG LSA dem Ministe-
rium für Landesentwicklung und Verkehr als oberste Landesent-
wicklungsbehörde (Referat 24), Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 
Halle (Saale).  
Weiterhin ist die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, 
Julius-Bremer-Straße 10, 39104 Magdeburg zu beteiligen. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Das Ministerium für Landes-
entwicklung und Verkehr sowie die Regionale Planungsgemein-
schaft Magdeburg wurden ebenfalls um Abgabe einer Stellung-
nahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans gebeten. 
 

 

2. Planungsgrundsätze, Planungsgebot und Verhältnis zum Flä-
chennutzungsplan 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzu-
stellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung erforderlich ist. Die Stadt Bernburg (Saale) will mit 
dem Mittel eines verbindlichen Bauleitplanes das bebaute Areal 
neu ordnen und durch die Ansiedlung eines Vollsortimenters die 
Attraktivität des Standortes erhöhen. Die verbrauchsnahe Versor-
gung der umliegenden Wohnsiedlungen soll durch diesen Markt 
langfristig abgesichert werden. Seit geraumer Zeit zeichnet sich 
bei fast allen Anbietern flächenmäßiger Mehrbedarf ab, der nicht 
automatisch mit einer Sortimentserhöhung einhergeht. Der Han-
del reagiert auf veränderte Ansprüche der Kunden und hier auch 
insbesondere Ansprüche der sogenannten besonderen Personen-
gruppen. 
 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Analoge Aus-
führungen finden sich bereits in der Begründung des Bebauungs-
plans. 
 

 

Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, 
wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes der rechtswirk-
same Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bern-
burg (Saale) mit dem Ortsteil Aderstedt und der Gemeinde Gröna 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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geändert. Diese 7. Änderung liegt dem Salzlandkreis ebenfalls zur 
Stellungnahme vor. 
 
3. Planzeichnung 
Die Planzeichnung entspricht den Vorschriften der PlanZV Der ge-
wählte Maßstab ist geeignet, die Planinhalte und das Plangebiet 
ausreichend erkennen zu lassen. 
 

 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Als Hinweis sollte beachtet werden, dass die Farbwahl für das all-
gemeine Wohngebiet sowie das Mischgebiet an die Planzeichen-
verordnung angepasst werden sollte (rot mittel und braun mittel). 
 

Mittels Veränderungen der Farbgebung einiger Festsetzungen soll 
die Lesbarkeit verbessert werden. Es handelt sich um eine redak-
tionelle Anpassung. 
 

 

In der Planzeichenerklärung kann auf das Maß der baulichen Nut-
zung verzichtet werden, da die Inhalte der Nutzungsschablone er-
läutert werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Aufführung in der 
Planzeichenerklärung dient der leichteren Lesbarkeit (einheitliche 
Systematik) und soll beibehalten werden. (Das Maß der baulichen 
Nutzung wird in der Planzeichenerklärung weiter aufgeführt, auch 
wenn es in der Nutzungsschablone erläutert wird. 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich.) 
 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Die textlichen Festsetzungen (TF) müssen eineindeutig und städ-
tebaulich begründet sein. 
Die Stadt Bernburg (Saale) hat sich auf Grund der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts entschieden, die maximal zulässi-
gen Verkaufsflächen (VK) im Verhältnis zur Grundstücksgröße als 
Verkaufsflächenzahl festzusetzen. Das Grundsatzproblem des Be-
bauungsplanes ist das Operieren mit zwei Szenarien auf der 
Grundlage der Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse. Dort 
wurde festgestellt, welche maximalen Verkaufsflächen der Stand-
ort haben darf, um eine Gefährdung anderer zentraler Versor-
gungsbereiche auszuschließen. Festsetzungen müssen eineindeu-
tig und nachvollziehbar sein und überdies städtebaulich begrün-
det werden. Hieran mangelt es dem vorliegenden Planentwurf 
grundsätzlich. 

Die Festsetzung einer Verkaufsflächenzahl ist (ein)eindeutig und 
städtebaulich begründet. Dabei besteht keineswegs ein Grund-
problem durch das Operieren zweier Szenarien.  
Durch eine Auswirkungsanalyse der GMA wurde die städtebauli-
che Verträglichkeit zweier Szenarien belegt, die ihre planungs-
rechtliche Umsetzung in dem Bebauungsplan finden. Durch die 
Verkaufsflächenzahl ist die zulässige Größenordnung von Einzel-
handelsbetrieben in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße ein-
deutig bestimmbar. Nichts anderes gilt für sonst übliche Planfest-
setzungen, wie etwa die Grundflächenzahl (GRZ) oder Geschoss-
flächenzahl (GFZ) nach Baunutzungsverordnung.  
Eine Begründung der gewählten Festsetzung findet sich in dem 
Umstand, dass versorgungsstrukturell und städtebaulich negative 
Auswirkungen bei beiden untersuchten Szenarien ausgeschlossen 
werden können. 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Die Festsetzung der maximalen VK mittels Verkaufsflächenzahl 
wird nicht für eine vorteilhafte Lösung gehalten, insbesondere in 
Hinsicht auf das später folgende Genehmigungsverfahren sowie 
deren Überwachung. Das angeführte Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes bezieht sich auf Sondergebiete des großflächigen 
Einzelhandels mit einer größeren Anzahl von Betrieben. An die-
sem Standort soll, so lese ich die Zielstellung der Stadt, vorrangig 
nur noch ein großflächiger Markt verbleiben. Dann wäre nach 
dem Urteil die Festsetzung einer gebietsbezogenen VK unbedenk-
lich. 
Es ist eine abschließende Festlegung zu treffen, ob ein oder zwei 
Märkte im Sondergebiet geplant sind. Vor dem Hintergrund der 
Festlegungen des Einzelhandelskonzeptes und der Aufgabe eines 
Bebauungsplanes, nämlich der eineindeutigen Regelung zur Um-
setzung der städtebaulichen Ziele der Gemeinde, sollte die Fest-
setzung eines einzigen erfolgen. 
 

Die Festsetzung einer gebietsbezogenen Verkaufsfläche mag un-
ter Umständen unbedenklich sein, die Festsetzung einer Verkaufs-
flächenzahl führt dennoch nicht zu Bedenken, da sie die Zulässig-
keit von Einzelhandelsbetrieben eindeutig bestimmt. 
Es ist gerade nicht beabsichtigt, eine abschließende Festlegung zu 
treffen, ob ein oder zwei Märkte in dem Sondergebiet zulässig 
sind. Das Sondergebiet umfasst Grundstücke verschiedener Ei-
gentümer, das Recht zur Einzelhandelsnutzung wird mit der ge-
wählten Festsetzungssystematik beiden gleichermaßen ermög-
licht. 
Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 
 

TF 1.2.1 
Der Ausschluss der allgemein zulässigen Arten der baulichen Nut-
zung erfolgt wie angegeben korrekt. Ich bitte jedoch um Prüfung, 
ob die Nr. 5 nur für Verwaltungen zutrifft oder auch Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke umfassen soll. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Wie in der textlichen 
Festsetzung formuliert, sollen aus Nr. 5 nur die Anlagen für Ver-
waltungen ausgeschlossen werden. Zur Klarstellung soll eine ent-
sprechende Formulierung unter Pkt. 5.1.3 in die Begründung ein-
gefügt werden. 
 

 
Der Stadtrat be-
schließt, die Begrün-
dung entsprechend 
zu ergänzen; eine 
Änderung von Plan-
inhalten ist nicht er-
forderlich. 
 

TF 2.1 
Der Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen wird mit der 
Fahrbahnoberkante der Gröbziger Straße in Höhe der Grund-
stückseinfahrt festgesetzt. Derzeit verfügt das Plangebiet über 
vier Grundstückszufahrten. Auch nach Umsetzung der Planung 
werden mindestens zwei Zufahrten verbleiben. Daher ist der Be-
zugspunkt direkt in der Planzeichnung festzusetzen. 
 

 
Der Anregung soll derart gefolgt werden, dass ein Bezugspunkt für 
die Höhenfestsetzung in der Planzeichnung festgesetzt wird. 

 
Der Stadtrat be-
schließt, die Planung 
entsprechend zu än-
dern. 
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Bei der Festsetzung der zulässigen Arten der baulichen Nutzung 
des Sondergebietes sollten Werbeanlagen Beachtung finden. 
 

In dem Plangebiet bedarf es keiner expliziten Festsetzung zu Wer-
beanlagen. Nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind sie als untergeordnete 
Nebenanlagen zulässig, darüber hinaus nicht Bestandteil des Be-
bauungsplanes.  
 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Als Hinweis bitte ich um Berichtigung der gesetzlichen Grundlage 
der Verfahrensvermerke. 

Der Anregung wird gefolgt. Die Verfahrensvermerke des Bebau-
ungsplanes werden aktualisiert. Es handelt sich um eine redaktio-
nelle Anpassung. 
 

 

4. Weitere Hinweise 
Entsprechend den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen ver-
läuft in der Gröbziger Straße ein straßenbegleitender Radweg. Auf 
diese Weise ist das Gebiet für den Radverkehr erschlossen. Im Be-
reich des Plangebietes sollten daher entsprechende Abstellflä-
chen für Fahrräder vorgehalten werden. 
 

 
Im Zuge des Straßenausbaus der Gröbziger Straße/ Thomas-Münt-
zer-Straße wurde ein Fahrbahnquerschnitt mit Schutzstreifen für 
den Radverkehr angelegt. Damit ist das Plangebiet für den Rad-
verkehr gut erschlossen. 
Der Hinweis zu Abstellflächen für Fahrräder ist für die Objektpla-
nung des geplanten Lebensmittelmarktes relevant und dabei zu 
berücksichtigen. Geeignete Radabstellanlagen sollen im Zuge der 
Objektplanung errichtet werden. Diesbezügliche Festsetzungen 
werden als nicht erforderlich erachtet. 
Ein Infoblatt „Fahrradfreundlicher Einzelhandel“ wurde seitens 
der Verwaltung erarbeitet und an etliche Lebensmittelmarktbe-
treiber bzw. -eigentümer verschickt. 
 

 
Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Das Plangebiet ist mit den gegenüberliegenden Bushaltestellen 
„Bernburg, Gröbziger Straße" unmittelbar an dem derzeitigen Li-
niennetz des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs im Stadt-
gebiet Bernburg angebunden. Mit den dort ankommenden und 
abfahrenden Stadt- und Regionalbuslinien bestehen auch Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Nahverkehrsangeboten im Schienen-
verkehr am Bahnhof Bernburg (Saale). Im Fall signifikant anstei-
gender Bedarfsnachfragen wird über Verdichtungen in den Ver-
kehrsangeboten zu entscheiden sein. 
 

Durch die unmittelbar im Plangebiet befindlichen Bushaltestellen 
ist bei einem entsprechenden Fahrtenangebot das Plangebiet für 
Buskunden gut erschlossen. 
Die Verdichtung von diesbezüglichen Verkehrsangeboten ist keine 
Angelegenheit, die der Bebauungsplan beeinflussen kann.  
Auf die Planinhalte ergeben sich keine Auswirkungen. 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Die untere Immissionsschutzbehörde hat nach Prüfung festge-
stellt, dass in den vorgelegten Unterlagen widersprüchliche Aus-
sagen getroffen werden. 
Nördlich der neu beplanten Fläche grenzt ein Gewerbegebiet an. 
Hier muss mit Lärmbelastungen auf das festgesetzte allgemeine 
Wohngebiet gerechnet werden. 
Im Punkt 5.2 der Schallprognose vom 02.05.2018, erarbeitet 
durch Dipl.-Ing. Thomas Kammel, wird ausgeführt, dass durch die 
umliegenden Gewerbeanlagen in der Umgebung von einer Ge-
mengelage ausgegangen werden kann und sich damit die Grenz-
werte für ein Mischgebiet ergeben. Vorbelastungen durch die Ge-
werbebetriebe finden allerdings in der vorgelegten Schallprog-
nose keine Anwendung. Im Punkt 8.1 heißt es, dass von den vor-
handenen Gewerbebetrieben keine relevanten Lärmbelästigun-
gen ausgehen. 
Laut den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird ein allgemei-
nes Wohngebiet geplant und kein Mischgebiet. 
Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung kann 
derzeit nicht erfolgen, da die vorgelegte Schallprognose nicht den 
Anforderungen entspricht. Die Schallprognose muss nach den 
Vorgaben des Anhanges der TA Lärm sowie der DIN 18005 über-
arbeitet werden, da insbesondere die Vorbelastungen durch an-
grenzende Gewerbeanlagen nicht berücksichtigt wurden. 
 

Die Hinweise wurden berücksichtigt. Die Schallprognose wurde 
überarbeitet. Sie liegt in der Fassung vom Januar 2019 vor. Diese 
Fassung berücksichtigt auch die Vorbelastung des Plangebietes.  
Die Ergebnisse der überarbeiteten Schallprognose sollten in den 
Entwurf des Bebauungsplans einfließen. Den Empfehlungen des 
Gutachters, Maßnahmen zum Schallschutz im Bebauungsplan 
festzusetzen, sollte gefolgt werden.  
Für das Allgemeine Wohngebiet wurde eine Festsetzung zum pas-
siven Schallschutz empfohlen, in der Mindestanforderungen an 
das resultierende Schalldämmmaß der Außenbauteile festgelegt 
sind (textliche Festsetzung 5.1). 
Zur Gewährleistung des Schallimmissionsschutzes für das Misch-
gebiet im südlichen Teil des Plangebietes wird die Festsetzung ei-
nes Lärmschutzwalls bzw. alternativ einer Lärmschutzwand an der 
südlichen Grenze des Grundstücks des zukünftigen Lebensmittel-
marktes vorgeschlagen (textliche Festsetzung 5.2).  

Der Stadtrat be-
schließt, die Planung 
entsprechend zu än-
dern und die vorge-
schlagenen Schall-
schutzmaßnahmen 
im Entwurf des Be-
bauungsplans festzu-
setzen. 

Die untere Wasserbehörde führt zur Beseitigung des Nieder-
schlagswassers folgendes aus: 
Zur ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung ist ent-
sprechend § 55 WHG8 der Grundstückseigentümer verantwort-
lich. Dabei soll das Niederschlagswasser ortsnah versickert  
oder verrieselt oder direkt in ein Gewässer eingeleitet werden. 
Die Benutzung eines Gewässers (Oberflächen- und Grundwasser) 
ist gemäß § 10 i. V. m. §§ 8 und 9 WHG erlaubnispflichtig. Die Be-
nutzung eines Gewässers umfasst unter anderem auch das ge-

Der Hinweis ist für die Objektplanung des geplanten Lebensmit-
telmarktes relevant und dabei zu berücksichtigen.  
Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Aus-
wirkungen.  

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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zielte Versickern von Niederschlagswasser über technische Anla-
gen. Sollte eine gezielte Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers über technische Anlagen (Rigolen, Versickerungs-
mulden etc.) geplant werden, ist ein entsprechender Antrag für 
die Benutzung des Gewässers bei der unteren Wasserbehörde 
einzureichen. Dem Antrag sind ein Lageplan, die Bemessungsbe-
rechnung sowie Grundriss- und Schnittdarstellung beizufügen. 
 
Die untere Abfallbehörde weist nach Prüfung der Unterlage da-
raufhin, dass anfallende Abfälle nach dem KrWG und den hierzu 
erlassenen Verordnungen ordnungsgemäß und schadlos zu ent-
sorgen sind.  
Entsprechend GewAbfV sind Bau- und Abbruchabfälle in den Ab-
fallfraktionen getrennt zu sammeln und der Wiederverwertung 
zuzuführen. 
 
 

Der Hinweis ist für den Betrieb des geplanten Lebensmittelmark-
tes relevant und dabei zu berücksichtigen.  
Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Aus-
wirkungen.  

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Der Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen 
teilt mit, dass die Anfahrtswege für Einsatzfahrzeuge der Feuer-
wehr und des Rettungsdienstes in erforderlichem Maße sicher zu 
stellen sind. 

Die Freiwillige Feuerwehr wurde zum Vorentwurf des Bebauungs-
plans beteiligt. Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
Der Hinweis ist für die Objektplanung des geplanten Lebensmit-
telmarktes relevant und dabei zu berücksichtigen. Auf die Planin-
halte des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen.  
 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Durch die Stadt Bernburg (Saale) ist zu prüfen, ob sich durch die 
vorgesehenen Maßnahmen Änderungen oder Anpassungen in der 
für die Freiwillige Feuerwehr erlassenen Alarm- und Ausrückeord-
nung ergeben. Sollten überörtliche Kräfte enthalten sein, so sind 
diese ebenso einzubeziehen. 
Durch die Stadt Bernburg (Saale) ist ebenfalls zu prüfen, ob durch 
die geplante Maßnahme eine Fortschreibung der aktuellen Risiko-
analyse erforderlich wird. Ein operativ-taktisches Studium durch 
die örtlich zuständige Feuerwehr wird nach Abschluss der Maß-
nahme empfohlen. 
 

Die geforderten Prüfungen sind nicht im Rahmen des Planverfah-
rens zur Aufstellung des Bebauungsplans durchzuführen, sondern 
separat. 
Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Aus-
wirkungen.  

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Die vorgelegte Planzeichnung habe ich anhand der mir zur Verfü-
gung stehenden Daten (Kampfmittelbelastungskarte 2018) auf ei-
nen Kampfmittelverdacht hin geprüft. Im Ergebnis dessen teile ich 
mit, dass im Bereich des o. g. Bebauungsplanes ein Großteil der 
Flächen als Bombenabwurffläche (Kampfmittelverdachtsfläche) 
gekennzeichnet ist.  
Da in diesem Gebiet trotz der vorhandenen Bebauung mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist, müssen künf-
tige Unterlagen zur weiteren Prüfung an das Technische Polizei-
amt Sachsen-Anhalt (TPA) weitergeleitet werden. Um beim TPA 
weitergehende Maßnahmen einleiten zu können, ist die als An-
lage beigefügte Aufstellung von Akten beim Salzlandkreis FD 41 
Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus, 06400 Bern-
burg (Saale) vollständig ausgefüllt in dreifacher Ausfertigung ein-
zureichen. Insbesondere sind die genauen Angaben der Tiefe der 
erdeingreifen den Maßnahmen und der zu verdichtenden Flä-
chen anzugeben. 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die beim KBD vorliegenden 
Erkenntnisse einer ständigen Aktualisierung unterliegen und die 
Beurteilung von Flächen dadurch bei künftigen Anfragen ggf. von 
den bislang getroffenen Einschätzungen abweichen kann. 
 

Der Hinweis wurde im Vorentwurf bereits berücksichtigt. Auf die 
Lage des Plangebietes innerhalb einer Kampfmittelverdachtsflä-
che wird bereits unter Pkt. 8 der Begründung hingewiesen. 
 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Kampfmittel jeglicher Art können niemals ganz ausgeschlossen 
werden. Sollte es bei der Durchführung von Tiefbauarbeiten bzw. 
von erdeingreifenden Maßnahmen zu einem Kampfmittelfund 
kommen, so sind unverzüglich die Bauarbeiten einzustellen, ist 
die Baustelle vor dem Betreten unbefugter Personen zu sichern, 
die Baustelle in einem angemessenen Abstand zu verlassen, die 
nächste Polizeidienststelle, der Salzlandkreis oder der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst zu informieren. Das Berühren von Kampf-
mitteln ist verboten. 

Der Hinweis ist für die Bauausführung des geplanten Lebensmit-
telmarktes relevant und dabei zu berücksichtigen.  
Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Aus-
wirkungen.  

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Der Netto-Markt einschl. Steinecke-Verkauf findet bei den An-
liegern nach den fertigen Baumaßnahmen (Fußgängerüber-
weg) viel Zustimmung. Das angebrachte Geländer wird erst 
nach Fertigstellung der 2. Seite den Unfallschwerpunkt ent-
schärfen. 
Es wird gebeten, zu prüfen, ob die bisherige Situation wie oben 
beschrieben beibehalten wird – im Sinne der vielen alten Be-
wohner. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Bebauungsplan steuert die Zulässigkeit künftiger Einzelhandelsvor-
haben. Hierbei unterstellt ein aus einzelhandelsgutachterlicher Sicht 
untersuchtes Szenario die Aufgabe beider Lebensmitteldiscounter. Der 
Erhalt oder die Aufgabe eines ansässigen Lebensmittelmarktes ist eine 
unternehmerische Entscheidung, auf die der Bebauungsplan keinen 
Einfluss ausübt. Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Der Einwender lebt in unmittelbarer Nachbarschaft des Discoun-
ters NORMA und ist von Montag bis Samstag mit den dazu gehö-
rigen Lärmgeräuschen bestens vertraut. 
Aus der Vorhabenbeschreibung wurde entnommen, dass sich die 
Öffnungszeiten erheblich verlängern, bzw. sogar der Sonntag für 
den Bäckereibetrieb geplant ist. 
Die Schallimmissionsprognose informiert über den Lieferverkehr 
und schließt die Anlieferung in der Nachtzeit aus. 
Das wird bezweifelt, da es selbst bei einem kleinen Discounter 
wie NORMA und auch vorher Plus die Anlieferung in der Nacht 
gibt. 
Bei einer möglichen Anlieferung in der Nachtzeit wird jedoch von 
einer „zusätzlichen Schallschutzmaßnahme zur südlichen Grund-
stücksgrenze“ gesprochen. 
Es wird gebeten, diesen Schallschutz (eventuell eine Schall-
schutzmauer entlang unserer nördlichen Grundstücksgrenze) in 
die neue Planung mit ein zu beziehen. Es wäre eine gute Variante 
in so unmittelbarer Nachbarschaft, welche ja nicht nur die Ge-
räuschbelästigungen aus dem Lieferverkehr mit sich bringt, die 
geplanten Zahlen im Entwurf belegen dies ja auch bereits. Es gibt 
ganz klare Größenunterschiede bezüglich des vorhandenen Han-
delsstandortes, zu dem geplanten Einzelhandelsstandort! 

Im Ergebnis der Überarbeitung der Schallprognose werden zur Ein-
haltung der Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissions-
orten Schallschutzmaßnahmen benannt.  
Die Ergebnisse der überarbeiteten Schallprognose sollten in den Ent-
wurf des Bebauungsplans einfließen.  
Zur Gewährleistung des Schallimmissionsschutzes für das Mischge-
biet im südlichen Teil des Plangebietes wird die Festsetzung eines 
Lärmschutzwalls bzw. alternativ einer Lärmschutzwand an der südli-
chen Grenze des Grundstücks des zukünftigen Lebensmittelmarktes 
vorgeschlagen:  
„Innerhalb des in der Planzeichnung mit A festgesetzten Bereichs ist ent-
lang der Flurstücke 7/3 und 8/1 ein geschlossener 2 m hoher Lärm-
schutzwall, entlang des Flurstücks 9/4 ein geschlossener 1,5 m hoher 
Lärmschutzwall zu errichten. Alternativ ist die Errichtung einer Schall-
schutzwand oder eine andere gleichwertige Maßnahme mit einer Lärm-
minderungswirkung von mindestens 5 dB (A) möglich.“ (textliche Fest-
setzung 5.2). 

Der Stadtrat be-
schließt, die Planung 
entsprechend zu än-
dern und die vorge-
schlagenen Schall-
schutzmaßnahmen 
im Entwurf des Be-
bauungsplans festzu-
setzen. 
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Vom Einwender wird dargelegt, dass das Bauleitplanverfahren, das die 
Neuansiedlung eines Edeka Marktes in einer Größenordnung von mehr 
als 2.700 m² Verkaufsfläche am Standort Gröbziger Straße ermöglichen 
soll, mit großer Sorge verfolgt wird. 
Die Rewe Group betreibt in unmittelbarer Nähe zwei Rewe-Supermärkte 
(Innenstadt/Karlsplatz und Nahversorgungszentrum Kustrenaer Straße). 
Beide Supermärkte liegen innerhalb der im politisch beschlossenen Ein-
zelhandelskonzept der Stadt Bernburg aus dem Jahr 2017 definierten 
zentralen Versorgungsbereiche und bieten dort ein qualitätvolles Nah-
versorgungsangebot für die Bürger, das als besonders schützenswert ein-
gestuft wird (vgl. Junker und Kruse, Einzelhandelskonzept für die Stadt 
Bernburg, Dortmund, 2017 (im Folgenden: „JK“); S. 40, 46, 92 und 96). 
Auch der Penny-Markt am Bahnhof leistet als solitärer Nahversorgungs-
standort einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung im betreffenden 
Stadtgebiet (s. JK S.85). 
Politik und Verwaltung der Stadt Bernburg haben sich in der Vergangen-
heit stets zum Erhalt und zur Sicherung funktionsfähiger zentraler Ver-
sorgungsbereiche bekannt. Die genannten Märkte des Einwenders über-
nehmen diesbezüglich eine wichtige Funktion als Frequenzbringer und 
Baustein im Grundgerüst für das vorhandene Einzelhandels- und Dienst-
leistungsangebot. Durch das geplante Vorhaben auf dem Holzhof-Areal 
an der Gröbziger Straße würde diese Funktion jedoch empfindlich ge-
stört werden, da der dort geplante Edeka-Markt aufgrund seiner geplan-
ten Dimension massiv Kaufkraft aus den umliegenden Zentren umlenken 
würde. 
Grundsätzlich ist eine städtebauliche Neuordnung des Standortes Gröb-
ziger Straße und auch die Umstrukturierung des dortigen Einzelhandels-
angebotes durch die Neuansiedlung eines Vollsortimenters aus städte-
baulicher Sicht nachvollziehbar und wird auch nicht angefochten. Allein 
die geplante Größenordnung des Vorhabens entbehrt jeder Notwendig-
keit und städtebaulicher Rechtfertigung. 
 

Die Stadt Bernburg (Saale) bekennt sich zu ihrem Einzelhan-
delskonzept, zu dessen Grundsätzen, Zielen, Zentralen Versor-
gungsbereichen sowie zu einer flächendeckenden Nahversor-
gung. 
Im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde durch die 
Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) für 
das beabsichtigte Einzelhandelsvorhaben zur Errichtung eines 
großflächigen Lebensmittelmarktes eine Tragfähigkeits- und 
Auswirkungsanalyse erstellt. In deren Ergebnis wird festge-
stellt, dass mit dem Vorhaben negative Auswirkungen auf die 
zentralen Versorgungsbereiche oder die sonstige wohnortnahe 
Grundversorgung ausgeschlossen sind. Auch weiterhin können 
die zentralen Versorgungsbereiche ihre zugedachte Versor-
gungsfunktion erfüllen: So fungiert der Standort Kustrenaer 
Straße v. a. als fußläufiges wohnortnahes Versorgungszentrum, 
wohingegen der Zentrale Versorgungsbereich Innenstadt 
durch seine Multifunktionalität der gesamtstädtischen und 
auch mittelzentralen Versorgung dient. Diese Funktionen wer-
den durch das Edeka-Vorhaben nachweislich nicht beeinträch-
tigt.  
Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bernburg formuliert als vordring-
liche Ziele der Einzelhandelsentwicklung in Bernburg die Sicherung 

In der Begründung (Pkt. 3.2.2.) wird bereits erläutert, dass das 
Vorhaben über die ausschließliche Nahversorgungsfunktion, 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 



REWE Deutscher Supermarkt AG & Co. KGaA, Schreiben vom 31.07.2018      Anlage 8 zur BV-Nr. 925/18 – Seite 2 von 6 

Stellungnahme aus der Öffentlichkeitsbeteiligung Stellungnahme der Stadtverwaltung Beschlussvorschlag 

und Weiterentwicklung der zentralen Versorgungsbereiche sowie eine 
möglichst dichte wohnortnahe Grundversorgung im Stadtgebiet. Da-
bei wird insbesondere den zentralen Versorgungsbereichen ein hoher 
Stellenwert innerhalb der Versorgungsstruktur eingeräumt (s. JK S. 
77ff). Nur ergänzend sollen solitäre Nahversorgungsstandorte die 
wohnortnahe Grundversorgung der Bevölkerung abdecken (JK, S. 85 
und 100ff). 
Zweifellos ist der in Rede stehende Standort als ein solcher solitärer 
Nahversorgungsstandort qualifiziert. Bereits heute sind dort auf enge-
rem Raum drei Lebensmittelmärkte vorhanden und erfüllen eben jene 
Funktion. Die geplante Neuansiedlung soll das vorhandene Angebot 
der vorliegenden Begründung zufolge zumindest teilweise ersetzen 
und zu einer qualitativen Weiterentwicklung beitragen. 
Als wesentliche Voraussetzung für eine verträgliche und mit den Zielen 
des Konzeptes vereinbare Entwicklung formuliert das Einzelhandels-
konzept jedoch die Bedingung, dass das „jeweilige Vorhaben nicht 
über die Nahversorgungsfunktion hinausgeht“ und formuliert dazu 
verschiedene Kriterien (JK S.101f). Hinsichtlich einer konzeptkonfor-
men und somit zielverträglichen Größenordnung ist hier allein das Kri-
terium der Umsatz-KaufkraftRelation aus dem jeweiligen Versor-
gungsgebiet maßgeblich (JK S. 102, 112ff). Dieses soll sicherstellen, 
dass die Standorthierarchie und die wirtschaftliche Grundlage und so-
mit Lebensfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche erhalten blei-
ben soll. 
Die durch dieses Kriterium ermittelbare Größenempfehlung wird 
durch die geplante Dimensionierung des Edeka Marktes von bis 2.700 
m² Verkaufsfläche jedoch maßlos überschritten und übersteigt den de-
finierten Grenzwert um das Zwei- bis Dreifache. Als Vergleich mag die-
nen, dass das Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2017 die Erweite-
rung eines der heute bereits ansässigen Lebensmitteldiscounter auf 
eine Verkaufsfläche von 840 m² exemplarisch prüfte und schon hier zu 
dem Ergebnis kam, dass ein solches Vorhaben nicht mit der städtebau-
lichen Zielsetzung des Zentrenschutzes vereinbar wäre (JK S. 127f).  
 

die dem Standort attestiert wird, hinausgeht. Die Gründe für 
die Abweichung werden dargelegt. 
Hinsichtlich der Ansiedlungsregel des Einzelhandelskonzeptes, 
nach der ein Vorhaben, welches ausschließlich der Nahversor-
gung dienen soll, in der Regel eine Kaufkraftabschöpfungs-
quote von 40 % der sortimentsspezifischen Kaufkraft im funkti-
onal zugewiesenen Versorgungsgebiet nicht übersteigen soll, 
ist am Einzelhandelsstandort an der Gröbziger Straße zu kon-
statieren, dass selbst die bestehenden Einzelhandelsbetriebe 
diese Regel nicht einhalten. Die rechnerische Abschöpfungs-
quote im fußläufigen Nahbereich beträgt in den beiden unter-
suchten Varianten ca. 75 % (Szenario I) bzw. ca. 50 % (Szena-
rio II).  
Allerdings ist die Gemeinde aus städtebaulichen Erwägungen 
befugt, zentrale Versorgungsbereiche auch neu zu entwickeln. 
Die in dem Einzelhandelskonzept 2017 verfolgten Zielstellun-
gen entsprechen nach wie vor den Grundsätzen der seit 1990 
betriebenen Einzelhandelssteuerung der Stadt Bernburg 
(Saale). Unter städtebaulichen Gesichtspunkten besteht wei-
terhin das Interesse, den Standort durch ein qualitativ tenden-
ziell hochwertigeres bzw. breiter gefächertes Angebot zu qua-
lifizieren. Diese Chance besteht nunmehr im Zuge der Edeka-
Entwicklung, wobei diese bei der Fortschreibung des Einzelhan-
delskonzeptes 2017 noch nicht konkretisiert war und darin 
noch keine Berücksichtigung fand.  
In der Begründung ist die Absicht, im Zuge einer neuerlichen 
Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes den Standort aus 
einzelhandelsgutachterlicher Sicht neu zu bewerten und bei 
Vorliegen der Ausstattungsmerkmale künftig als zentralen Ver-
sorgungsbereich einzustufen, dargelegt. 
 

Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Innerhalb des definierten Versorgungsgebietes leben lt. Gutachter ledig-
lich rd. 2.800 Menschen. Darüber hinaus liegende Siedlungsgebiete sind 
durch die Angebote in den zentralen Versorgungsbereichen und auch 
weiteren solitären Nahversorgungsstandorten versorgt. 
Auch die ergänzend von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
mbH erstellte Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse (im Folgenden: 
GMA) kommt – obwohl irritierenderweise mit mehr als 5.700 Einwohner 
doppelt so viele Einwohner zum fußläufigen Einzugsbereich gerechnet 
werden, wie im Einzelhandelskonzept – ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 
sowohl das die Kriterien zur Überschneidung mit den Einzugsbereichen 
der zentralen Versorgungsbereiche und auch zur Dimensionierung von 
Nahversorgungsstandorten nicht eingehalten werden (GMA S.47). Statt-
dessen wird dem Vorhaben ein stadtweiter und teilweise darüber hinaus 
gehender Einzugsbereich attestiert (GMA S. 32f), was jedoch dem zent-
ralen Versorgungsbereich Innenstadt vorbehalten bleiben sollte. Den-
noch kommt die Untersuchung irritierenderweise zu einer positiven Ge-
samteinschätzung, die dadurch begründet wird, dass einzelne andere 
(unstrittige) Kriterien eingehalten werden und die nicht erfüllten Krite-
rien bereits heute schon nicht erfüllt wären (GMS S.47). Diese als Begrün-
dung angeführten Umstände sind jedoch fachlich nicht nur irrelevant, 
sondern zugleich auch höchst widersprüchlich, da mit dem Edeka-Vorha-
ben eine weitere deutliche Angebotsausweitung um – je nach Variante – 
mindestens 1.000 m² zusätzlicher Verkaufsfläche am Standort stattfin-
den soll. Dies würde die ohnehin bereits ausgeprägte Wettbewerbssitu-
ation noch einmal deutlich verschärfen. 
Als Bewertungsmaßstab setzt die GMA-Untersuchung daher im Folgen-
den nicht mehr Ziele und Grundsätze des erst im Jahr 2017 politisch be-
schlossenen Einzelhandelskonzeptes, sondern allein die Auswirkungen 
des Einzelvorhabens zu Grunde (GMA S.49ff). Je nach Berechnungsvari-
ante werden dabei zwar bis zu 10 % Umsatzverlust in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen errechnet. Als Empfehlung wird in der Konsequenz 
jedoch in einer Vorhabenvariante lediglich eine leichte Reduzierung der 
Verkaufsfläche empfohlen – allerdings ist der Maßstab für die Dimensio-

Die unterschiedlichen Angaben zur Zahl der Einwohner im fuß-
läufigen Einzugsbereich resultieren aus sich unterscheidenden 
Annahmen und herangezogenen Datengrundlagen. Grundsätz-
lich andere Schlussfolgerungen sind daraus nicht abzuleiten.  
Das Vorhaben soll entgegen der damaligen Beurteilung der vor-
handenen Einzelhandelsbetriebe und deren Struktur des Ein-
zelhandelskonzeptes einen gesamtstädtischen Versorgungs-
auftrag, z.T. auch darüber hinaus, übernehmen. Dies entspricht 
auch der landesplanerischen Funktion des Mittelzentrums 
Bernburg, nach der Mittelzentren einen Versorgungsauftrag 
gegenüber den Grundzentren und Orten ohne zentralörtliche 
Funktion haben. Der kommunalpolitische Wille, das Vorhaben 
am Standort Gröbziger Straße zu etablieren und dazu die pla-
nerische Grundlage zu schaffen, kommt in der beabsichtigten 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes zum Ausdruck. 
Nach der den Bebauungsplanfestsetzungen zugrunde liegen-
den Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse der GMA sind 
durch das Vorhaben in beiden untersuchten bzw. zur Umset-
zung empfohlenen Varianten keine versorgungsstrukturell und 
städtebaulich negativen Auswirkungen auf die zentralen Ver-
sorgungsbereiche sowie die solitären Nahversorgungsstan-
dorte zu erkennen. 
Die ermittelten Anteile hinsichtlich der Umsatzumverteilungen 
betragen in dem Szenario II (Planvorhaben anstelle beider Le-
bensmitteldiscounter) gegenüber den zentralen Versorgungs-
bereichen 4-5 %, in dem Szenario I (Planvorhaben mit verrin-
gerter Verkaufsfläche neben bestehendem Lebensmitteldis-
counter) höchstens 7-8 %, meist darunter. Die beiden Szena-
rien sind auf Grundlage des Bebauungsplanes umsetzbar. 
Auch im Falle einer kumulierten Betrachtung des Edeka-Vorha-
bens mit weiteren Planungen im Lebensmittelbereich in Bern-
burg (Saale), u. a. mögliche Ansiedlung eines Lebensmittelvoll-
sortimenters am Standort PEP, Kalistraße oder Erweiterung 
Lidl, Parkstraße, sind keine schädlichen Auswirkungen auf die 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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nierung des Vorhabens damit die Grenze der städtebaulichen Belastbar-
keit der umliegenden Zentren. Wechselwirkungen mit anderen potenzi-
ellen Angebotsausweitungen im Stadtgebiet bleiben hierbei zudem völlig 
unberücksichtigt, obwohl zahlreiche Erweiterungsvorhaben von Disco-
untern sowie auch bestehendes Baurecht für Lebensmittelmärkte (z. B. 
PEP) aktuell bzw. bekannt sind. Zugleich entsprechen darüber hinaus die 
zugrunde gelegten Umsatzkennwerte (GMA S. 45) und -herkunftsberei-
che (GMA S. 51) nicht den rechtlichen Anforderungen an eine Worst-
Case-Prognose. Zum einen ist die Flächenproduktivität eines modernen 
E-Centers hier zu niedrig angesetzt und zum anderen kaschiert ein sehr 
hoher Anteil an „Kaufkraftrückgewinnung“ (rd. 30 % des Umsatzvorha-
bens) die Auswirkungen innerhalb der Bernburger Einzelhandelsland-
schaft. In der Gesamtbetrachtung wird die Untersuchung den Anforde-
rungen an ein belastbares Abwägungsmaterial damit nicht gerecht und 
ist nach unserer Einschätzung zu überprüfen. 
Entsprechend kommt der Einwender in seinen eigenen Einschätzungen 
zu deutlich höheren Umlenkungen von Kaufkraftströmen, die langfristig 
einen nachhaltigen Schaden für die Struktur der zentralen Versorgungs-
bereiche vermuten lassen. Man muss sich lediglich vergegenwärtigen, 
dass der geplante Edeka-Markt größer sein soll, als beide Rewe-Märkte 
(Innenstadt und Nahversorgungs-zentrum Kustrenaer Straße) zusam-
men! Vor dem Hintergrund der teilweise schwierigen Rahmenbedingun-
gen an diesen Standorten hinsichtlich Erreichbarkeit, Erweiterungsmög-
lichkeiten und Stellplatzsituation wird die wirtschaftliche Tragfähigkeit 
der eigenen Märkte in den zentralen Versorgungsbereichen mittel- bis 
langfristig als stark gefährdet und eine Angebotsreduzierung wird als un-
vermeidbar angesehen. 
Dieser zu erwartende Verdrängungswettbewerb bringt weder Vorteile 
für die Stadt (geringere Steuereinnahmen, Verlust von Arbeitsplätzen), 
noch für den Kunden (schlechterer Service etc.), noch Vorteile für den 
Handel in den zentralen Versorgungsbereichen (Rückgang von Kun-
denfrequenzen, Umsatzrückgang, Leerstände). 
 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche oder die wohnort-
nahe Versorgung zu erwarten. Dazu liegt eine ergänzende Stel-
lungnahme der GMA vom 18.12.2018 im Bebauungsplanver-
fahren vor. Insgesamt können versorgungsstrukturell und städ-
tebaulich negative Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungsbereiche sowie die solitären Nahversorgungsstandorte 
durch das Edeka-Vorhaben ausgeschlossen werden. 
Der Analyse liegt der Worst-Case-Ansatz zugrunde. Aufgrund 
der intensiven Wettbewerbssituation und dem unterdurch-
schnittlichen Kaufkraftniveau im Einzugsgebiet muss von einer 
unter dem Durchschnitt liegenden Flächenproduktivität eines 
großen Supermarktes ausgegangen werden. Aufgrund der auch 
im Einzelhandelskonzept festgestellten niedrigen und zu Vor-
jahren gesunkenen Zentralität (Verhältnis Kaufkraft/Umsatz), 
die in Angebotsdefiziten infolge fehlender leistungsfähiger fri-
scheorientierter Vollsortimenter begründet ist, wird von einer 
moderaten Steigerung durch die Neuansiedlung ausgegangen.  
Bernburg hat überdies neben dem Vorhalten großflächigen Ein-
zelhandels weitere raumordnerisch zugewiesene Funktionen 
zu erfüllen (Verwaltungssitz, bedeutender Arbeitsplatzstand-
ort). Das Vorhaben soll demnach zu einer Kaufkraftrückholung 
im Einzugsgebiet beitragen und die mittelzentrale Versor-
gungsfunktion für den Verflechtungsbereich sichern. 
Andere Erkenntnisse und belegbare Einschätzungen liegen 
nicht vor.  
Die mittels der Bebauungsplanfestsetzungen mögliche Größe 
des Lebensmittelmarktes liegt im üblichen Rahmen großer Su-
permärkte. Ebenso sind in den zentralen Versorgungsberei-
chen, in denen u.a. Rewe-Märkte ansässig sind, planungsrecht-
lich größere Verkaufsflächen zulässig. Geringere Marktgrößen 
unterliegen der Entscheidung der Marktbetreiber, sind teils 
schwierigen Rahmenbedingungen geschuldet. 
Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 
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Zudem wird ein deutlicher Verstoß gegen die landesplanerische Ziel-
setzung Z 48-3 des LEP SachsenAnhalt gesehen: durch die ermittelten 
Umsatzumverteilungen sind erhebliche städtebauliche Folgewirkun-
gen in den zentralen Versorgungsbereichen anzunehmen. Dies ist 
durch den Wunsch, einen weiteren Vollsortimenter in Bernburg anzu-
siedeln nicht zu rechtfertigen. 
 

Nach dem Ziel 48 dürfen in Sondergebieten für Einkaufszen-
tren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige groß-
flächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 der 
Baunutzungsverordnung entstehende Projekte mit ihrem 
Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des Zentralen Or-
tes nicht wesentlich überschreiten, sind städtebaulich zu in-
tegrieren, dürfen eine verbrauchernahe Versorgung der Be-
völkerung nicht gefährden, sind mit qualitativ bedarfsgerech-
ten Linienverkehrsangeboten des ÖPNV sowie mit Fuß- und 
Radwegenetzen zu erschließen und dürfen durch auftretende 
Personenkraftwagen- und Lastkraftwagenverkehre zu keinen 
unverträglichen Belastungen in angrenzenden Siedlungs-, 
Naherholungs- und Naturschutzgebieten führen. 
Im Rahmen der Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse der 
GMA wurde geprüft, ob die Planung im Einklang mit den Zie-
len der Landesplanung erfolgt. Dies wird dort begründet.  
Von der obersten Landesentwicklungsbehörde wurde in der 
Stellungnahme zum Bebauungsplan festgestellt, dass der 
Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 94 „Einzelhandels-
standort ‚Holzhof‘ an der Gröbziger Straße“ der Stadt Bern-
burg (Saale) nicht im Widerspruch zu den Erfordernissen der 
Raumordnung steht. 
 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 

Es wird dargelegt, dass kein städtebaulich fairer Wettbewerb gefürch-
tet wird und auch eine Weiterentwicklung des Standortes Gröbziger 
Straße nicht verhindert werden soll. Im Sinne der mittelständischen 
Kaufleute vor Ort, der Rewe-Mitarbeiter und Kunden sowie nicht zu-
letzt Bernburger Zentren- und Versorgungsstruktur wird darum gebe-
ten, die politisch gefassten Beschlüsse zum Einzelhandelskonzept zu 
beachten und die angedachte Größenordnung des geplanten Marktes 
auf ein verantwortungsvolles Maß zu reduzieren. Es wird angeregt, 
diesbezüglich den Verfasser des Einzelhandelskonzeptes um eine Stel-

Mit dem gutachterlichen Nachweis der versorgungsstrukturel-
len und städtebaulichen Verträglichkeit des Vorhabens sollen 
die diesbezüglichen Planinhalte des Bebauungsplanes unverän-
dert bleiben. Andere Erkenntnisse und belegbare Einschätzun-
gen liegen nicht vor.  
Im Zuge einer neuerlichen Überarbeitung des Einzelhandels-
konzeptes soll der Standort aus einzelhandelsgutachterlicher 
Sicht neu bewertet und bei Vorliegen der Ausstattungsmerk-
male künftig als zentraler Versorgungsbereich eingestuft wer-
den.  

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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lungnahme zu bitten, die eine Aussage zu einer städtebaulich verträg-
lichen und konzeptkonformen Größenordnung des geplanten Vorha-
bens beinhaltet. 
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Wir vertreten die [Eigentümerin], zu deren Gunsten im Grundbuch von Bern-
burg unter anderem für das Flurstück 1000 (Flur 5, Gemarkung Bernburg) eine 
Eigentumsübertragungsvormerkung eingetragen ist.  
Die [Eigentümerin] beantragt, dass die Stadt Bernburg (Saale) von der Fortfüh-
rung des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 94 mit dem Kenn-
wort „Einzelhandelsstandort Holzhof an der Gröbziger Straße“ Abstand 
nimmt. Die [Eigentümerin] begründet ihren Antrag wie folgt: 
 

Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Das 
Aufstellungsverfahren soll weitergeführt werden. Zu 
der Begründung der Rechtfertigung der Planung wird 
im Folgenden ausgeführt. 
 
 

 

A. Sachverhalt 
Der Angelegenheit liegt folgender Sachverhalt zugrunde. 
I. Der betroffene Grundbesitz 
Der Bebauungsplan soll unter anderem das Flurstück 1000 (Flur 5, Gemarkung 
Bernburg) umfassen. ... Zugunsten der [Eigentümerin] wurde gemäß Bewilli-
gung vom 08.03.2018 am 07.05.2018 eine Eigentumsübertragungsvormer-
kung eingetragen. Das Flurstück 1000 hat eine Grundfläche von 3.025 m². 
Die [Eigentümerin] weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach § 1 
Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Belange bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. Im 
Hinblick auf die privaten Belange ist festzuhalten, dass abwägungsrelevant 
nicht nur ein durch die Planung berührtes subjekt-öffentliches Recht ist. Ab-
wägungserheblich ist vielmehr jedes mehr als geringfügige private Interesse, 
soweit es schutzwürdig ist (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 05.11.1999, 
Az. 4 CN 3/99, NVwZ 2000, 806). Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 
ausdrücklich entschieden, dass Erwerbsinteressen wie auch Erwerbschancen 
abwägungserheblich sind, auch wenn sie als solche nicht „Eigentum“ und des-
halb als solche verfassungsrechtlich nicht geschützt sind (Bundesverwaltungs-
gericht, Beschluss vom 09.11.1979, Az. 4 N 1/78,4 N 2-4/79, VerwRspr 
1980,678,684). 
Es ist daher im Hinblick auf die Befugnis der [Eigentümerin], im Rahmen der 
vorliegenden Offenlage Einwendungen geltend zu machen, ohne jegliche 
rechtliche Relevanz, dass sie nicht als Eigentümerin, sondern als Eigentums-
übertragungsvormerkungsberechtigte im Grundbuch eingetragen ist.  
Das Grundstück ist mit einer Einzelhandelsimmobilie verbaut, die derzeit an 
Netto vermietet ist. Der Netto-Markt weist derzeit eine Verkaufsfläche von ca. 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB besteht für jedermann die Möglichkeit, 
eine Stellungnahme zu der Planung abzugeben; die 
öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinan-
der und untereinander gerecht abzuwägen. 
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690 m² auf. Das Flurstück 1000 weist derzeit eine Verkaufsflächenzahl (VKZ) 
von 0,22 auf. 
 
II. Die derzeitige Bebauung im weiteren Plangebiet 
Im weiteren Plangebiet sind neben dem Netto-Markt der [Eigentümerin] wei-
terhin ein Norma Discounter sowie ein Holzhandel angesiedelt. Die Zufahrten 
zum Netto einerseits und zum Norma/Holzhändler andererseits sind getrennt.  
 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

 

III. Die derzeitige planungsrechtliche Situation 
Das Plangebiet liegt im unbeplanten Innenbereich im Sinne von § 34 BauGB an 
der Gröbziger Straße südöstlich des Zentrums von Bernburg (Saale). Die Gröb-
ziger Straße kann als Ausfallstraße klassifiziert werden. Gemäß dem fortge-
schriebenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept Bernburg (Saale) 2017 liegt 
das Plangebiet nicht mehr wie zuvor im Bereich eines zentralen Versorgungs-
bereiches, sondern ist als solitärer Nahversorgungsstandort eingestuft.  
 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Entsprechende Aussagen werden auch in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan getroffen. 
 
 

 

IV. Die gegenständliche Bauleitplanung 
Der Inhalt des gegenständlichen Bebauungsplanentwurfs sieht insbesondere 
die folgenden Inhalte vor. 
1. Festsetzungen 
Für den Bereich, welcher derzeit für Einzelhandel genutzt wird, sieht der Ent-
wurf die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes im Sinne von § 11 Abs. 2 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel" vor. Die 
Grundflächenzahl wird mit 0,8 angegeben, die Oberkante baulicher Anlagen 
als Höchstmaß mit 12 m. 
 
Ziffer 1.3.2 des Entwurfs der textlichen Festsetzungen lautet:  
„Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimen-
ten gemäß der nachfolgend aufgeführten „Sortimentsliste der Stadt Bern-
burg“, wobei je Quadratmeter Grundstücksfläche maximal 0,15 m² Verkaufs-
fläche errichtet werden dürfen und der Anteil der sonstigen zentrenrelevan-
ten Sortimente als Randsortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche betragen 
darf.“ 
 

 
Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. 
Sie geben die Planinhalte des Bebauungsplanes wie-
der. 
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2. Planungsziele 
Die Stadt Bernburg möchte mit der gegenständlichen Bauleitplanung das Plan-
gebiet aufwerten. In der Planbegründung (Seite 20) heißt es: 
„Unter städtebaulichen Gesichtspunkten besteht weiterhin das Interesse, den 
Standort durch ein qualitativ hochwertigeres bzw. breiter gefächertes Ange-
bot zu qualifizieren. (...) Aus städtebaulichen Erwägungen ist beabsichtigt, ei-
nen zentralen Versorgungsbereich am Standort Gröbziger Straße neu zu ent-
wickeln. Mit der vorliegenden Planung wird das Ziel verfolgt, im Plangebiet ein 
qualifiziertes Lebensmittelangebot zu entwickeln.“  
Auf Seite 20 der Planbegründung heißt es sodann gleichfalls: „Diese Chance 
besteht inzwischen, da seit Ende des Jahres 2017 die Absicht seitens maßgeb-
licher Eigentümer, Vorhabenträgern und Einzelhandelsbetreibern zur Errich-
tung eines großflächigen Lebensmittelmarktes vorliegt.“ 
 

 
Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. 
Sie geben die Begründung des Bebauungsplans wie-
der. 
 

 

3. Zwei Ansiedlungsvarianten 
Die Begründung des Bebauungsplans nimmt auf die Tragfähigkeits- und Aus-
wirkungsanalyse Bernburg (Saale), Gröbziger Straße – Bebauungsplanverfah-
ren „Einzelhandelsstandort ,Holzhof‘ an der Gröbziger Straße“ der Gesell-
schaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) vom 20.04.2018 (im Fol-
genden: Gutachten GMA) Bezug und hält fest, dass zum Zeitpunkt der Erstel-
lung der Analyse noch nicht festgestanden habe, ob sowohl der Norma Le-
bensmitteldiscounter als auch der Netto-Markt aufgegeben werden. Daher sei 
mit zwei Szenarien gearbeitet worden. Das Szenario I ginge davon aus, dass 
lediglich einer der beiden Lebensmitteldiscounter (Norma) vom Markt genom-
men wird. Das Szenario II ginge davon aus, dass beide auf dem Areal vorhan-
denen Lebensmitteldiscounter (Norma und Netto) nicht mehr weiter betrie-
ben würden (Begründung Bebauungsplan, Seite 17). 
Das Gutachten GMA befürworte grundsätzlich die Ansiedlung eines Vollsorti-
menters am Standort Gröbziger Straße, präferiere jedoch das Szenario II 
(Norma und Netto werden nicht weiter betrieben, Begründung Bebauungs-
plan, Seite 17). Hintergrund dieser Präferenz sei, dass in Szenario I der Abwä-
gungsschwellenwert von 10 % gegenüber dem Stadtteilzentrum am Zepziger 
Weg erreicht und gegenüber dem Grundversorgungszentrum an der Kus-
trenaer Straße tangiert würde. Daher müsste in Szenario I die Verkaufsfläche 

 
Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. 
Sie geben die Begründung des Bebauungsplanes wie-
der. 
 

 



Eversheds Sutherland (Germany) LLP, Schreiben vom 16.08.2018         Anlage 9 zur BV-Nr. 925/18 – Seite 4 von 14 

Stellungnahme aus der Öffentlichkeitsbeteiligung Stellungnahme der Stadtverwaltung Beschlussvorschlag 

des Vollsortimenters auf etwa 2.200 m² gedeckelt werden. In Szenario II 
müsste dagegen keine Reduzierung erfolgen (Begründung Bebauungsplan, 
Seite 17). Dies entspricht auch der Empfehlung des Gutachten GMA (dort Seite 
60 unter „Empfehlung“). 
 
Das Gutachten GMA geht davon aus, dass der Vollsortimenter eine Konzessi-
onärszone mit 250 m² Verkaufsfläche haben wird, wobei etwa 50 % der Ver-
kaufsfläche auf das Lebensmittelhandwerk (Bäcker, Fleischer, Spezialanbieter) 
entfallen würden (Gutachten GMA, Seite 45). 
Weiterhin ist dem Gutachten GMA die Annahme zugrunde gelegt, dass diese 
dem Lebensmitteleinzelhandel zuzuordnenden Konzessionäre (125 m²) zu der 
Verkaufsfläche des eigentlichen Vollsortimenters hinzutreten. So heißt es aus-
drücklich bzgl. Ansiedlungsvariante 2 (GMA-Gutachten, Seite 58): „Ansiedlung 
eines großen Supermarktes mit ca. 2.700 m² VK zzgl. Konzessionäre mit 
250 m²“. 
Der Begründung des Bebauungsplans (dort Seite 27) ist folgende Tabelle zur 
Herleitung der gewählten Verkaufsflächenzahl 0,15 enthalten: 

 
 
Diese Tabelle betrachtet somit in Zeile 1 Szenario I und Zeile 2 Szenario II. Wer-
den die angegebenen Flächen des jeweiligen Teilgebietes mit der Verkaufsflä-
chenzahl 0,15 multipliziert, so ergeben sich für Szenario I 2.317,9 m² und Sze-

Die Einschätzung ist nicht richtig. Die Empfehlungen 
der GMA benennen jeweils die Verkaufsfläche des Le-
bensmittelmarktes. Im Gutachten wird weiterhin er-
wähnt, dass die Konzessionärsflächen (Kleinstläden 
im Eingangsbereich des Lebensmittelmarktes) dazu 
zu addieren sind. In dem GMA-Gutachten wird über-
dies erläutert, dass, da die Nutzungsstruktur der Kon-
zessionärsflächen noch nicht feststeht, hinsichtlich 
der Umsatzprognose angenommen wurde, dass von 
den 250 m² etwa 50 % auf Betriebe des Lebensmittel-
handwerks entfallen. 
Entsprechend diesem Ansatz wurden deren Verkaufs-
flächen mit 125 m² bei den Bebauungsplanfestset-
zungen berücksichtigt. Die getroffene Annahme liegt 
im planerischen Ermessen der Gemeinde.  
Die festgesetzte Verkaufsflächenzahl ermöglicht un-
ter dem Ansatz von 125 m² Verkaufsfläche für Kon-
zessionäre je nach Szenario 2.193 m² bzw. 2.646 m² 
Verkaufsfläche für den Lebensmittelmarkt, was 
knapp unterhalb der Empfehlungen des GMA-Gut-
achtens (2.200 m² bzw. 2.700 m² Verkaufsfläche) 
liegt. 
Eine Änderung von Planinhalten ist nicht erforderlich. 
 

Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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nario II 2.771,7 m². Hieraus folgt, dass die Festsetzung einer VKZ von 0,15 Ver-
kaufsflächen zulässt, welche oberhalb der Empfehlungen von GMA (2.200 m² 
für Szenario I und 2.700 m² für Szenario II) liegen. 
Die Tabelle geht also davon aus, dass zusätzlich zu den von GMA ermittelten 
und vorstehend benannten Obergrenzen noch 125 m² Verkaufsfläche für Kon-
zessionäre hinzukommen. Diese werden von der Stadt Bernburg (Saale) im 
Hinblick auf die Einhaltung der Obergrenzen – und damit auch die VKZ -Fest-
setzung auf 0,15 – jedoch nicht berücksichtigt (vgl. die rechte Spalte der vor-
stehenden Tabelle). 
 
4. Die verkehrstechnische Untersuchung 
Die VTU ermittelt als Qualität des Verkehrsablaufes für die Edeka-Zufahrt die 
Qualitätsstufe B (VTU, Seite 15). 
 

 
Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. Sie gibt 
das Ergebnis der verkehrstechnischen Untersuchung 
wieder. 
 

 

5. Der Flächennutzungsplan 
Die Stadt Bernburg hat am 22.06.2018 den Beschluss über die 7. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Bern-
burg für die Stadt Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde 
Gröna (im Folgenden: FNP) mit dem Kennwort: „Sonderbaufläche Einzelhan-
del an der Gröbziger Straße" und die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs 
bekanntgemacht. Die Offenlage im Sinne von § 3 Abs. 2 BauGB soll vom 
16.07.2018 bis einschließlich 17.08.2018 erfolgen. 
Der Entwurf der 7. Änderung sieht die Darstellung einer Sonderbaufläche für 
das Plangebiet vor (siehe Planzeichnung). Planungsanlass ist das dem vorste-
hend beschriebenen Bebauungsplanentwurf zugrundeliegende Ansiedlungs-
vorhaben eines Vollsortimenters (Begründung FNP, Seite 4). Im bisher wirksa-
men Flächennutzungsplan ist der an der Gröbziger Straße befindliche westli-
che Teil des Plangebietes als gemischte Baufläche dargestellt, während der 
östliche Teil des Plangebietes als gewerbliche Baufläche dargestellt ist (Be-
gründung FNP, Seite 6). 
Die [Eigentümerin] hat mit Datum vom heutigen Tage auch gegen den Entwurf 
der 7. Änderung des gemeinsamen FNP Einwendungen erhoben. 
 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Änderung des FNP ist nicht Gegenstand des Plan-
verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
94. Die Abwägung der Anregungen aus der Stellung-
nahme zu dem Vorentwurf der 7. Flächennutzungs-
planänderung ist im Zuge dessen Planverfahrens er-
folgt (vgl. BV-Nr. 880/18, Stadtratsbeschluss vom 
13.12.2018). 
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B. Rechtliche Würdigung 
Der Bebauungsplan kann deswegen nicht in rechtmäßiger Weise aufgestellt 
werden, weil er weder gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB städtebaulich erforder-
lich ist noch in abwägungsfehlerfreier Weise gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die be-
rechtigten Interessen der [Eigentümerin] zurückgestellt werden können. 
Der Bebauungsplan verstieße weiterhin gegen das Konzentrationsgebot aus 
dem Landesentwicklungsplan für das Land Sachsen-Anhalt (Ziel 46 Satz 2 
Halbs. 1). 
 

 
Die planungsrechtliche Würdigung der vorgebrach-
ten Auffassung wird nachfolgend zu den jeweiligen 
Argumentationen dargelegt.  

 

I. Verstoß gegen § 1 Abs. 7 BauGB (Gebot der rechten Abwägung) 
Die Bauleitplanung verstößt gegen das Gebot der gerechten Abwägung aus § 
1 Abs. 7 BauGB. 
Die Vorschrift normiert, dass bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen sind (Abwägungsgebot). An einer solchen Abwägung würde es hier feh-
len, denn es läge eine abwägungsfehlerhafte (rechtliche) Herabzonung des 
Grundstücks der [Eigentümerin] vor. 
Für die herabzonende Überplanung von Bebauungsplangebieten hat die 
Rechtsprechung folgende Grundsätze aufgestellt: 
Eine solche Planung ist nur gerechtfertigt, wenn die Belange des Eigentümers 
nicht unverhältnismäßig hinter sonstigen Belangen zurückgestellt werden. Das 
Eigentum ist deshalb bei der Abwägung in hervorgehobener Weise zu berück-
sichtigen (vgl. Gaentzsch, in: Berliner Kommentar zum BauGB, § 1 Rn. 78; 
BVerfG, Beschluss vom 02.03.1999, Az.: 1 BvL 7/91, BVerfGE 100, 226; BVerfG, 
Beschluss vom 19.12.2002, Az.: 1 BvR 1402/01, NVwZ 2003, 727). 
Insbesondere bei der Änderung und Aufhebung eines Bebauungsplans ist der 
Ermessensspielraum der Gemeinde gegenüber einer Neuaufstellung be-
schränkt. Denn die Gemeinde hat das entstandene schutzwürdige Vertrauen 
des Betroffenen – namentlich des Eigentümers – zu berücksichtigen (vgl. 
BVerwG, Beschluss vom 18.10.2006, Az.: 4 NB 20/06, ZfBR 2007,150). 
Das Interesse des planbetroffenen Eigentümers an der Beibehaltung des bis-
herigen Zustandes einschließlich der Beibehaltung der bisherigen Planungs-
rechte ist dabei stets abwägungserheblich (vgl. BVerwG, Beschluss vom 
20.08.1992, Az.: 4 NB 3/92, NVwZ 1993, 468; Beschluss vom 20.01.1995, 

 
Die Planung ist in abwägungsfehlerfreier Weise ge-
mäß § 1 Abs. 7 BauGB aufgestellt worden, da die be-
rechtigten Interessen der [Eigentümerin] keineswegs 
zurückgestellt wurden.  
Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden die im 
Plangebiet vorhandenen Nutzungen erfasst und die 
für die Planung relevanten Nutzungen mit den städ-
tebaulichen Zielen des Bebauungsplans verglichen.  
Zu betrachten war in diesem Zusammenhang auch 
das Grundstück des Lebensmittelmarktes Netto, des-
sen Nutzung durch die Bebauungsplanfestsetzungen 
hinsichtlich der künftig zulässigen Verkaufsfläche ein-
geschränkt wird.  
Zunächst genießen die genehmigten Nutzungen im 
Plangebiet zumindest Bestandsschutz. Darüber hin-
aus wären auch Nutzungsänderungen im Rahmen der 
Festsetzungen des Bebauungsplans möglich. 
Die Zurückstellung des Privatinteresses an einer un-
eingeschränkten Einzelhandelsnutzung ist angesichts 
des eindeutig überwiegenden öffentlichen Interesses 
an einer ausgewogenen zukunftsorientierten Nahver-
sorgung, zu denen neben Discountern auch Vollsorti-
menter gehören, durchaus gerechtfertigt. Von einer 

 
Hinsichtlich der An-
regung einer Beibe-
haltung der bisheri-
gen Planungsrechte 
wird auf den folgen-
den Abschnitt (S. 8f) 
verwiesen. 
Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
weitergehende Än-
derung von Planin-
halten nicht erfor-
derlich ist. 
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Az.: 4 NB 43/93, BauR 196, 63; Beschluss vom 19.12.2002, NVwZ 2003, 727; 
Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 1 Rn. 197). 
Bei der Änderungsplanung ist daher die durch die Erstplanung vorgegebene 
rechtliche Situation der überplanten Grundstücke in die Abwägung einzube-
ziehen, einschließlich des Interesses des Planbetroffenen an der Beibehaltung 
des bisherigen Zustandes (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.10.2006 zum Az.: 4 
NB 20/06, ZfBR 2007, 150; Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 1 Rn. 197). Dies gilt insbesondere, wenn sich die Planänderung für 
die Planbetroffene als nachteilig erweist (vgl. OVG NRW, Urteil vom 27.11 
.1992, Az.: 11 A 40/88.NE, ZfBR 1993, 202). Besteht ein Recht zur Überbauung, 
so kommt der Einbeziehung dieses Rechts erhebliches Gewicht zu, das sich im 
Rahmen der Abwägung auswirken muss (vgl. BVerfG, Beschluss vom 
19.12.2002, Az.: 1 BvR 1402/01, NVwZ 2003, 727). 
Die Allgemeinbelange, aufgrund derer die Gemeinde überplanen möchte, 
müssen umso gewichtiger sein, je stärker die Festsetzungen eines Bebauungs-
planes die Befugnisse des Eigentümers einschränken, denn das durch Art. 14 
GG gewährleistete Eigentumsrecht gehört in hervorgehobener Weise zu den 
durch die Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belangen (vgl. BVerfG, Be-
schluss vom 19.12.2002, 1 BvR 1402/01, BeckRS 2003, 20447, Rn. 18; Stüer, 
Rechtsprechung des BVerwG 2015-2017, DVBI 2018, 221, 223). 
Diesen Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung würde der Be-
bauungsplan nicht gerecht. 
Bereits die Begründung des Bebauungsplanentwurfs enthält keinerlei Ansatz-
punkte dafür, dass sich die Stadt Bernburg (Saale) über die einschneidenden 
Auswirkungen ihrer Planung bewusst ist. Dies folgt insbesondere aus dem Um-
stand, dass die Stadt Bernburg (Saale) offensichtlich davon ausgeht, dass über 
diese Herabzonung Einigkeit mit dem Eigentümer des Flurstücks 1000 besteht 
(vgl. die Begründung des Bebauungsplans, Seite 20). Dort heißt es ausdrück-
lich: 
„Diese Chance besteht inzwischen, da seit Ende des Jahres 2017 die Absicht 
seitens maßgeblicher Eigentümer, Vorhabenträgern und Einzelhandelsbetrei-
ber zur Errichtung eines großflächigen Lebensmittelmarktes vorliegt.“ 

unverhältnismäßigen Zurückstellung der Eigentümer-
interessen kann somit keine Rede sein. 
Das Ziel, am Standort Gröbziger Straße ein qualifizier-
tes Lebensmittelangebot zu entwickeln und hier zu-
künftig einen großflächigen Lebensmittelmarkt zu 
etablieren, ist ein gewichtiges öffentliches Interesse.  
Die städtebauliche Verträglichkeit zweier Szenarien 
(Szenario I: Planvorhaben neben bestehendem Le-
bensmitteldiscounter, Szenario II: Planvorhaben an-
stelle beider Lebensmitteldiscounter) ist gutachter-
lich belegt. Die Sicherstellung der empfohlenen Ver-
kaufsflächenobergrenzen ist mittels einer Verkaufs-
flächenzahl gewährleistet. Beiden Grundstückseigen-
tümern des entsprechend festgesetzten Sonderge-
bietes ist mit derselben Verkaufsflächenzahl gleicher-
maßen das Recht künftiger Einzelhandelsnutzung ein-
geräumt worden. Dass dabei in Anbetracht der ver-
hältnismäßig kleinen Grundstücksfläche der Immobi-
lie des Netto-Marktes eine über übliche Maße ggf. 
beabsichtigte oder gar uneingeschränkte Einzelhan-
delsnutzung beschränkt wird, ist nicht unverhältnis-
mäßig.  
Gleichwohl soll im Ergebnis der Würdigung der Argu-
mentation zur Beibehaltung bisheriger Baurechte als 
künftige Planungsrechte der Bebauungsplan entspre-
chend ergänzt werden. Hierzu wird auf den folgenden 
Abschnitt verwiesen. 
Die privaten Interessen des Grundstückseigentümers 
– insbesondere an einer uneingeschränkten Einzel-
handelsnutzung – sind in die Abwägung einbezogen 
und im Ergebnis auch mit den öffentlichen Interessen 
sachgerecht abgewogen worden.  
Zu der Argumentation hinsichtlich des öffentlichen 
Interesses der festgesetzten bzw. festzusetzenden 
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Das Flurstück 1000 wurde jedoch in der Zwischenzeit an die [Eigentümerin] 
verkauft. Es entspricht nicht dem Interesse der [Eigentümerin], dass ihr Grund-
stück herabgezont wird, denn auf diesem soll weiterhin Lebensmitteleinzel-
handel (derzeit in Form des Netto-Discounters) angesiedelt sein. 
Hinzu kommt, dass kein öffentliches Interesse bzw. Interesse der Stadt Bern-
burg (Saale) daran besteht, für den Vollsortimenter eine Verkaufsfläche von 
mindestens 2.200 m² zuzulassen. Es wäre ihrer städtebaulichen Zielsetzung 
nicht abträglich, diesen lediglich mit einer maximalen Verkaufsfläche von 
1.964 m² planungsrechtlich zu ermöglichen (siehe hierzu nachstehend unter 
II.). 
Vor diesem Hintergrund kann der Bebauungsplan nicht rechtswirksam in Kraft 
gesetzt werden, denn er verstieße gegen das Gebot der gerechten Abwägung 
aus § 1 Abs. 7 BauGB. 
 

Verkaufsflächenobergrenze wird auf den folgenden 
Abschnitt verwiesen. 
Darauf hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass es sich 
vorliegend nicht – wie vom Einwender angenommen 
– um ein Änderungsverfahren handelt, sondern um 
die Neuaufstellung eines Bebauungsplans. 
 

Die vorliegend beabsichtigte Herabzonung des Grundstücks der [Eigentüme-
rin] besitzt zudem eine erhebliche Eingriffsintensität auf. Der Netto-Markt auf 
dem Flurstück 1000 weist (gerade einmal) eine Verkaufsfläche von 690 m² auf. 
Damit entspricht dieser Discounter schon jetzt nicht mehr den aktuellen Dis-
counterkonzepten, welche durchgängig Verkaufsflächen jenseits der 1.200 m² 
vorsehen. Dies gilt nicht nur für Netto, sondern auch für jegliche Mitbewerber 
(etwa Aldi, Lidl, Norma, Penny). Die gegenständliche Bauleitplanung möchte 
nun eine VKZ von 0,15 festsetzen. Vor dem Hintergrund, dass das Flurstück 
1000 eine Grundfläche von 3.025 m² aufweist, würde dies bedeuten, dass bei 
Realisierung der gegenständlichen Bauleitplanung planungsrechtlich lediglich 
noch eine Verkaufsfläche von 454 m² zulässig wäre. Ein Einzelhandelsstandort 
mit einer maximalen Verkaufsfläche dieser Größenordnung ist für den Lebens-
mitteleinzelhandel vollkommen uninteressant. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund der vorstehend näher beschriebenen neuen Discounterkonzepte. 
Dieser Umstand muss der Stadt Bernburg (Saale) auch bekannt sein, denn das 
Gutachten GMA (dort Seite 8) hält ausdrücklich Folgendes fest:  
„Die Dynamik in der Branche ist nach wie vor ungebrochen. So optimieren der-
zeit nahezu alle wesentlichen Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels ihre 
Standortnetze. Hiermit verbunden ist häufig auch eine Flächenausweitung der 

Zunächst genießen die genehmigten Nutzungen im 
Plangebiet zumindest Bestandsschutz. Entsprechend 
der Baugenehmigung ist die Einzelhandelsnutzung als 
Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von sei-
nerzeit beantragten und genehmigten 690 m² be-
schränkt. 
Im Ergebnis der Abwägung bzw. der Würdigung der 
Argumentation zur Beibehaltung bisheriger Bau-
rechte als künftige Planungsrechte soll zu den bishe-
rigen Festsetzungen ergänzend die folgende Festset-
zung in den Bebauungsplan aufgenommen werden, 
die dem Eigentümer einen erweiterten Bestands-
schutz sichert: 
„Im dem Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel 
ist gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO abweichend von der 
textlichen Festsetzung 1.3.2 der Bestand und die Er-
neuerung des vorhandenen Einzelhandelsbetriebs auf 
dem Flurstück 1000 der Flur 5, Gemarkung Bernburg, 
mit bis zu 690 m² Gesamtverkaufsfläche allgemein zu-
lässig.“ (textliche Festsetzung 1.3.4) 

Der Stadtrat be-
schließt, die Planung 
entsprechend zu er-
gänzen. 
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einzelnen Betriebe bzw. Standorte, da aufgrund der steigenden Anforderun-
gen an die Warenpräsentation, die interne Logistik sowie dem demografischen 
Wandel, die Flächeninanspruchnahme zunimmt.“ [Anmerkung: Unterstrei-
chungen diesseits] 
Der von der Stadt Bernburg (Saale) beauftragte Gutachter GMA weist die Stadt 
Bernburg (Saale) als Adressatin des Gutachtens damit ausdrücklich auf die Um-
stände hin, die die besondere Intensität der vorliegend beabsichtigten Herab-
zonung des Grundstücks der [Eigentümerin] begründen, nämlich die Zunahme 
der Flächenausweitung. Die Stadt Bernburg (Saale) setzt sich mit diesen Fak-
ten jedoch in keiner Weise auseinander. Wie dargestellt, geht sie vielmehr da-
von aus, dass unter den Eigentümern des neuen Standortes für den Vollsorti-
menter Einigkeit im Hinblick auf die Planungsziele bestünde. Wie dargelegt, ist 
diese Annahme unzutreffend. 
Die Umsetzung der gegenständlichen Bauleitplanung und damit die Herabzo-
nung des Grundstücks der [Eigentümerin] wäre daher von besonderer Ein-
griffsintensität. 
Wie dargelegt, weist der Netto-Markt auf dem Grundstück der [Eigentümerin] 
eine Verkaufsfläche von 690 m² auf. Mit Baugenehmigung vom 20.09.1999 
wurde der Markt genehmigt und zwar ohne die zulässige Verkaufsfläche zu 
beschränken. Abwägungsfehlerfrei könnte es daher allein sein, jedenfalls den 
Bestand im Planungsrecht abzubilden. Dass dies unter Verträglichkeitsge-
sichtspunkten eine maximale Verkaufsfläche des beabsichtigten Edeka von 
1.964 m² zur Folge hätte (2.200 m² abzüglich der Differenz aus der Bestands-
verkaufsfläche von 690 m² und der auf Basis der beabsichtigten VKZ zulässigen 
Verkaufsfläche von 454 m²), wäre hinzunehmen, denn gerade dies entspräche 
dem Gebot der gerechten Abwägung. 
 

Eine Reduzierung der mittels Verkaufsflächenzahl 
festgesetzten Verkaufsfläche des beabsichtigten Le-
bensmittelmarktes auf 1.964 m² ist dabei zur Ge-
währleistung seiner städtebaulichen Verträglichkeit 
nicht erforderlich, da die GMA-Auswirkungsanalyse 
im Szenario I die Verkaufsfläche von 2.200 m² unter 
der Voraussetzung des Weiterbestehens des Netto-
Marktes mit seinen 690 m² benennt.   
 

II. Verstoß gegen § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB (Erfordernis der städtebaulichen 
Erforderlichkeit) 
Die Bauleitplanung verstößt auch gegen das Erfordernis der städtebaulichen 
Erforderlichkeit aus § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 
Nach dieser Vorschrift haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Dem wird die gegenständliche Bauleitplanung nicht gerecht. 

 
 
Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB).  
Nach § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
sind großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach 

 
 
Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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Das Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit gilt nicht nur für den Anlass, 
sondern insbesondere auch für den Inhalt des Plans und damit für jede seiner 
Festsetzungen (vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 12. Aufl., § 1 
Rn. 26). Erforderlich ist eine Bauleitplanung daher nur dann, wenn sie auf eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung ausgerichtet ist und diese gewährleis-
tet (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 24.03.2006, 10 D 2133/05, BauR 2006, 
1696; Battis, a.a.O., § 1 Rn. 26). Bauleitpläne sind somit dann erforderlich, 
wenn sie nach der planerischen Konzeption der Gemeinde als erforderlich an-
gesehen werden können (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.09.2003, 4 C 11/01, 
NVwZ 2003, 2114; Beschluss vom 26.01.2010, 4 B 43/09, ZfBR 2010, 376; Urteil 
vom 27.03.2013, 4 C 13/11, ZfBR 2013, 673). 
Der Gesetzgeber ermächtigt mit § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB die Gemeinde, dieje-
nige städtebauliche Politik zu betreiben, die den städtebaulichen Ordnungs-
vorsteilungen entspricht (BVerwG, Beschluss vom 26.01.2010, 4 BN 43/ 09 und 
Urteil vom 27.03.2013, 4 C 13/ 11). Eine Bauleitplanung muss daher einen bo-
denrechtlichen Bezug haben. Das bedeutet, dass die Bauleitplanung der 
Rechtfertigung durch städtebauliche Gründe bedarf (vgl. Söfker, in: 
Ernst/Zinkahn/ Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 1 Rn. 32). Ist eine Planung 
nicht erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB, so ist sie rechtswidrig 
und damit nichtig (Battis, a.a.O., § 1 Rn. 26). 
Die Stadt Bernburg (Saale) beabsichtigt, den Standort durch ein qualitativ 
hochwertigeres bzw. breiter gefächertes Angebot als zentralen Versorgungs-
bereich zu qualifizieren und sieht hierin ein städtebauliches Interesse (Begrün-
dung des Bebauungsplans, Seite 20). 
Diese Punkte stellen zwar ein städtebauliches Interesse der Stadt Bernburg 
(Saale) dar. Allerdings muss die gemeindliche Bauleitplanung nach dem aus-
drücklichen Wortlaut des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB auch ihrem Umfang nach für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich sein. Im Wortlaut 
heißt es nämlich ausdrücklich: „soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist." [Anmerkung: Unterstreichung diesseits] 
Es wäre vorliegend ohne Weiteres möglich, den Standort an der Gröbziger 
Straße mit einem breiter gefächerten Lebensmittelangebotes eines Vollsorti-
menters im Hinblick auf die Qualifizierung als zentralen Versorgungsbereich 

Art, Lage und Umfang auf die Verwirklichung der Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung oder auf die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur un-
wesentlich auswirken können, außer in Kerngebieten 
nur in eigens festgesetzten Sondergebieten zulässig. 
Auswirkungen sind insbesondere schädliche Umwelt-
einwirkungen i. S. des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Aus-
stattung, auf den Verkehr, auf die Versorgung der Be-
völkerung im Einzugsbereich der Einzelhandelsbe-
triebe, auf die Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che der Gemeinde oder anderer Gemeinden, auf das 
Orts- und Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt. 
Derartige Auswirkungen sind in der Regel anzunehmen, 
wenn die Geschossfläche des Vorhabens 1.200 m² 
überschreitet. Bei dem beabsichtigten Vorhaben, der 
Errichtung eines großflächigen Lebensmittelmarktes, 
ist aufgrund der geplanten Größe davon auszugehen, 
dass derartige Auswirkungen vorliegen.  
Das geplante Vorhaben kann somit nur auf der Grund-
lage einer Bauleitplanung zugelassen werden, da nur so 
die Wirkungen und Auswirkungen der neuen Bebauung 
rechtlich ordnungsgemäß und für alle Beteiligten hin-
reichend sicher bewältigt werden können. Nur so wird 
es auch möglich sein, die notwendigen rechtlichen Bin-
dungen herbeizuführen, um beispielsweise die nötigen 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung 
nachteiliger Auswirkungen zu sichern. Die Aufstellung 
des Bebauungsplans ist somit die Voraussetzung für 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Plange-
bietes. Die Festsetzung eines eigens für großflächigen 
Einzelhandel festgesetzten Sondergebietes ist dem-
nach erforderlich und geboten. 
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aufzuwerten – mithin der städtebaulichen Zielsetzung gerecht zu werden – 
und gleichzeitig die Interessen der [Eigentümerin] zu wahren. 
Die Stadt Bernburg (Saale) selbst bzw. der Gutachter GMA gehen wie vorste-
hend dargestellt von zwei Ansiedlungsvarianten aus. In Ansiedlungsvariante 1 
soll der Vollsortimenter (lediglich) 2.200 m² Verkaufsfläche aufweisen. Es ist 
nicht ersichtlich, warum diese 2.200 m² das Minimum sein sollen, welches für 
die Erreichung der städtebaulichen Zielsetzung erforderlich wäre. Es wäre viel-
mehr ausreichend, einen Vollsortimenter von maximal 1.964 m² anzusiedeln. 
Hierdurch würden die benannten städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt 
Bernburg (Saale) gleichermaßen planungsrechtlich verankert. Zudem würden 
die berechtigten Interessen der [Eigentümerin] gewahrt. 
Da, wenn überhaupt, ein öffentliches Interesse bzw. ein Interesse der Stadt 
Bernburg (Saale) für einen Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von ledig-
lich 1.964 m² (und nicht max. 2.200 m²) bestehen könnte, dient die vorlie-
gende Bauleitplanung (nur noch) den Interessen der anderen Grundstücksei-
gentümer bzw. der Investoren. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Oberge-
richte sind aber Bebauungspläne nicht städtebaulich erforderlich im Sinne von 
§ 1Abs. 3 Satz 1 BauGB, die einer positiven Planungskonzeption entbehren und 
ersichtlich der Förderung von Zielen dienen, für deren Verwirklichung die Pla-
nungsinstrumente des Baugesetzbuchs nicht bestimmt sind. Davon ist auszu-
gehen, wenn eine planerische Festsetzung lediglich dazu dient, private Inte-
ressen zu befriedigen, oder eine positive städtebauliche Zielsetzung nur vor-
geschoben wird (allgemeine Meinung, vgl. nur BVerwG, Beschluss vom 
09.10.1996 - 4 B 480.96-, BRS 58 Nr. 3; OVG NRW, Urteil vom 30.09.2009 - 10 
A 1676/08- Ziff. 2.2). So liegt es – wie dargestellt – hier. 
Auch wegen fehlender städtebaulicher Erforderlichkeit ist die gegenständliche 
Bauleitplanung daher rechtswidrig. 
 

Zudem darf die Gemeinde nach Quadratmetergren-
zen bestimmte Regelungen über die höchstzulässige 
Verkaufsfläche treffen. Dabei kann sie die im Sonder-
gebiet höchstens zulässige Verkaufsfläche ohne Bin-
dung an vorgegebene Anlagetypen selbst bestimmen 
(vgl. Urteil BVerwG vom 27.04.1990, AZ. 4 C 36.87, 
Leitsatz). Sie kann die höchstzulässige Verkaufsfläche 
in der Form festsetzen, dass diese im Verhältnis zur 
Grundstücksgröße durch eine Verhältniszahl festge-
legt wird, sofern dadurch die Ansiedlung bestimmter 
Einzelhandelsbetriebstypen und damit die Art der 
baulichen Nutzung im Sondergebiet geregelt werden 
soll (BVerwG, Urteil vom 03.04.2008, AZ. 4 CN 3.07, 
Rn. 17). 
Die mit den Bebauungsplanfestsetzungen zulässige 
Größe des beabsichtigen Lebensmittelmarktes er-
folgte in Abstimmung mit dem Vorhabenträger und 
im Hinblick auf ihre städtebauliche Verträglichkeit. 
Sie wurde durch eine durch die Gemeinde beauf-
tragte Auswirkungsanalyse untersucht und in zwei 
Szenarien empfohlen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb 
eine andere, auch geringere als die empfohlene 
Größe planungsrechtlich zulässig sein sollte. 
Überdies wurde zuvor dargelegt, dass eine Reduzie-
rung der mittels Verkaufsflächenzahl festgesetzten 
Verkaufsfläche des beabsichtigten Lebensmittel-
marktes auf 1.964 m² zur Gewährleistung seiner städ-
tebaulichen Verträglichkeit nicht erforderlich sei, da 
die GMA-Auswirkungsanalyse im Szenario I die Ver-
kaufsfläche von 2.200 m² unter der Voraussetzung 
des Weiterbestehens des Netto-Marktes mit seinen 
690 m² benennt. 
Eine Rechtswidrigkeit der Bauleitplanung wegen de-
ren fehlender städtebaulicher Erforderlichkeit liegt 
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im Ergebnis nicht vor. Es bedarf im Ergebnis weder 
der Änderung von Planinhalten noch der Einstellung 
des Planverfahrens. 
 

III. fehlerhafte Festsetzung der Verkaufsflächenzahl  
Die textliche Festsetzung Ziffer 1.3.2 des Bebauungsplanentwurfs ist schon 
vom Ansatz her ungeeignet, die planungsrechtliche Zulässigkeit einer der bei-
den Ansiedlungsvarianten zu ermöglichen. 
Die Stadt Bernburg (Saale) blendet bei der Berechnung der maximal zulässigen 
VKZ jedoch aus, dass auch die Konzessionäre zu 50 % Verkaufsfläche für den 
Einzelhandel anbieten werden, mithin diese 125 m² Verkaufsfläche haben 
werden. Sie subtrahiert nämlich in der rechten Spalte der auf Seite 27 der Be-
bauungsplanbegründung enthaltenen Tabelle diese 125 m² von der auf Basis 
einer VKZ von 0,15 maximal zulässigen Verkaufsfläche. 
Hieraus folgt: Wenn (beispielhaft) die Ansiedlungsvariante 1 realisiert werden 
soll, so wäre eine maximale Verkaufsfläche laut GMA-Gutachten (vgl. so aus-
drücklich auch die 4. Spalte der benannten Tabelle) von 2.325 m² zulässig. Auf 
Basis der in der 3. Spalte der Tabelle angegebenen Fläche des Teilgebietes von 
15.453 m² ergibt sich somit eine VKZ von 0,158. Die nach dem Bebauungspla-
nentwurf vorgesehene maximale VKZ von 0,15 wäre demnach deutlich über-
schritten. Es würden nämlich (bei absoluter Betrachtung) 118 m² Verkaufsflä-
che zu viel realisiert. 
Die gegenständliche Bauleitplanung ist damit schon vom Ansatz her ungeeig-
net, die beiden beabsichtigten Ansiedlungsvarianten bauplanungsrechtlich zu 
ermöglichen. 
 

 
Die Einschätzung ist nicht richtig. Die Empfehlungen 
der GMA beinhalten jeweils die Verkaufsfläche des 
großflächigen Lebensmittelmarktes. Im Gutachten 
wird überdies erwähnt, dass die Konzessionärsflä-
chen (Kleinstläden im Eingangsbereich des Lebens-
mittelmarktes) dazu zu addieren sind. Die festge-
setzte Verkaufsflächenzahl ermöglicht unter dem An-
satz von 125 m² Verkaufsfläche für Konzessionäre je 
nach Szenario 2.193 m² bzw. 2.646 m² Verkaufsfläche 
für den Lebensmittelmarkt, was knapp unterhalb der 
Empfehlungen des GMA-Gutachtens liegt. 
In dem GMA-Gutachten wird erläutert, dass, da die 
Nutzungsstruktur der Konzessionärsflächen noch 
nicht feststeht, hinsichtlich der Umsatzprognose an-
genommen wurde, dass von den 250 m² etwa 50% auf 
Betriebe des Lebensmittelhandwerks entfallen. Ent-
sprechend diesem Ansatz wurden deren Verkaufsflä-
chen mit 125 m² bei den Bebauungsplanfestsetzun-
gen berücksichtigt. Die getroffene Annahme liegt im 
planerischen Ermessen der Gemeinde.  
Die Festsetzung einer Verkaufsflächenzahl ist eindeu-
tig und städtebaulich begründet. Durch die Verkaufs-
flächenzahl ist die zulässige Größenordnung von Ein-
zelhandelsbetrieben in Abhängigkeit von der Grund-
stücksgröße eindeutig bestimmbar. Nichts anderes 
gilt für sonst übliche Planfestsetzungen, wie etwa die 
Grundflächenzahl (GRZ) oder Geschossflächenzahl 
(GFZ) nach Baunutzungsverordnung. Dass die Fest-
setzungen schon vom Ansatz her ungeeignet sind, die 

 
Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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beiden beabsichtigten Szenarien planungsrechtlich 
zu ermöglichen, ist nicht ersichtlich.  
 

IV. Verstoß gegen das Konzentrationsgebot 
Die Bauleitplanung verstößt des Weiteren auch gegen das landesplanerische 
Konzentrationsgebot aus Ziel 46 Satz 2 Halbs. 1 LEP. 
Die Regelung besagt, dass die Ausweisung von Sondergebieten für eine spezi-
fische Form großflächiger Einzelhandelsbetriebe nur an integrierten Standor-
ten in zentralen Orten der oberen Stufe (Oberzentren) vorzusehen ist.  
Bei der Stadt Bernburg (Saale) handelt es sich ersichtlich um keinen zentralen 
Ort der oberen Stufe, also ein Oberzentrum. Es handelt sich vielmehr um ein 
Mittelzentrum (vgl. auch die Bebauungsplanbegründung, Seite 10). 
Auch die zweite Voraussetzung eines Verstoßes gegen das vorstehend be-
nannte Konzentrationsgebot ist gegeben, denn die gegenständliche Bauleit-
planung betrifft die Ausweisung eines Sondergebietes für eine spezifische 
Form großflächiger Einzelhandelsbetriebe. Ausweislich Ziffer 1.3.2 der textli-
chen Festsetzungen sind lediglich Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs-
relevanten Sortimenten gemäß der Sortimentsliste der Stadt Bernburg (Saale) 
im Sondergebiet zulässig. Im Umkehrschluss sind sonstige Einzelhandelsbe-
triebe mit anderen Sortimenten somit unzulässig. Damit macht der Bebau-
ungsplan konkrete Vorgaben für die Spezifikationen der anzusiedelnden groß-
flächigen Einzelhandelsbetriebe, denn es wird lediglich der Einzelhandel mit 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten zugelassen. 
Die Bauleitplanung wäre demnach auch deswegen rechtswidrig, weil sie gegen 
das Konzentrationsgebot aus Ziel 46 Satz 1 Halbs. 1 LEP verstößt. 
 

 
Ziel 46 Satz 2 Halbsatz 1 des Landesentwicklungspla-
nes Sachsen-Anhalt (LEP LSA) lautet: „Die Ausweisung 
von Sondergebieten für eine spezifische Form groß-
flächiger Einzelhandelsbetriebe, Hersteller-Direktver-
kaufszentren (Factory-Outlet-Center - FOC), ist nur an 
integrierten Standorten in Zentralen Orten der obe-
ren Stufe (Oberzentren) vorzusehen ...“. Da in dem 
Plangebiet kein FOC o.ä. vorgesehen und auch zuläs-
sig ist, ist dieses Ziel der Landesplanung nicht rele-
vant.  
Maßgeblich ist hingegen das Ziel 46 Satz 1 LEP LSA. 
Der Stadt Bernburg (Saale) wurde gemäß dem LEP 
LSA, Z 37, die Funktion eines Mittelzentrums zuge-
wiesen. Die Ausweisung von Sondergebieten für Ein-
kaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe 
und sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne 
des § 11 Absatz 3 der BauNVO ist an Zentrale Orte der 
oberen und mittleren Stufe zu binden (LEP LSA, Z 46, 
Satz 1). Diesen Anforderungen entspricht die zentral-
örtliche Einstufung der Stadt Bernburg (Saale) als 
Mittelzentrum. 
Die Beschränkung der zulässigen Einzelhandelsnut-
zungen auf nahversorgungsrelevante Sortimente ist 
keine spezifische Form großflächiger Einzelhandels-
betriebe i. S. d. Zieles 46 Satz 2 Halbsatz 1 des LEP 
LSA, welche auf Zentrale Orten der oberen Stufe 
(Oberzentren) beschränkt ist. 
Es bedarf keiner Änderung von Planinhalten. 
 
 

 
Der Stadtrat be-
schließt, dass eine 
Änderung von Plan-
inhalten nicht erfor-
derlich ist. 
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V. Ergebnis zu B. 
Die gegenständliche Bauleitplanung kann damit nicht rechtmäßig in Kraft ge-
setzt werden. 
Der Bebauungsplan wäre weder städtebaulich erforderlich (§ 1 Abs. 3 Satz 1 
BauGB) noch abwägungsfehlerfrei (§ 1 Abs. 7 BauGB). Er diente allein privaten 
Betreiberinteressen und die berechtigten Interessen der [Eigentümerin] wür-
den nicht hinreichend ermittelt und abgewogen sein. 
Weiterhin wäre der Bebauungsplan auch deswegen rechtswidrig, weil er ge-
gen das Landesplanungsrecht verstieße. Im LEP für das Land Sachsen-Anhalt 
ist ein Konzentrationsgebot enthalten, dessen Voraussetzungen die vorlie-
gende Bauleitplanung nicht einhält. 
Die [Eigentümerin] behält sich ausdrücklich vor, weitere Rechtsmängel der ge-
genständlichen Bauleitplanung geltend zu machen und kündigt schon jetzt an, 
sollte der Satzungsbeschluss gefasst und bekannt gemacht werden, einen Nor-
menkontrollantrag zu stellen. 

 
Die resümierende Einschätzung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Wie oben ausführlich dargelegt, ist die Ein-
schätzung nicht richtig. Im Ergebnis bedarf es – mit 
Ausnahme der o.g. Ergänzung der Festsetzungen um 
die planungsrechtliche Sicherung des genehmigten 
Bestandes – keiner Änderung von Planinhalten. 
Der Eigentümerin steht eine Überprüfung der Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplanes nach dessen Rechts-
wirksamkeit frei. 

 

   

 


